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Gesetzentwurf 
 
 
 
der Landesregierung 
 
 
Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 
(Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2011 AG NRW) 
 
 
A Problem 
 
Mit dem Zensusgesetz 2011 vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781) hat der Bundesgesetzgeber 
die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2011 an-
geordnet.  
 
Regelungen zu Organisations- und Verfahrensfragen, die für die Durchführung des Zensus 
notwendig sind, hat der Bund jedoch wegen der verfassungsrechtlichen Kompetenzvertei-
lung weitgehend den Ländern überlassen. Nach § 1 Absatz 1 Zensusgesetz 2011 wird der 
Zensus als Bundesstatistik durchgeführt. Dem Grundsatz des Artikels 83 Grundgesetz fol-
gend führen die Länder die Bundesstatistiken als eigene Angelegenheit aus. Es obliegt da-
her nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 GG den Ländern, die Einrichtung von Behörden und das 
Verwaltungsverfahren zu regeln.  
 
 
B Lösung 
 
Das Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 enthält die zur Durchführung des re-
gistergestützten Zensus im Jahre 2011 in Nordrhein-Westfalen notwendigen ergänzenden 
Bestimmungen und stellt so sicher, dass die im Rahmen des Zensus 2011 anfallenden Ar-
beiten arbeitsteilig vom Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW) - Geschäftsbereich 
Statistik - und von örtlichen Erhebungsstellen, die bei den kreisfreien Städten, Kreisen und 
der Städteregion Aachen eingerichtet werden, erledigt werden können.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine 
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D Kosten 
 
Für Nordrhein-Westfalen fallen Gesamtkosten in Höhe von rund 123 Mio. Euro an.  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Innenministerium.  
Beteiligt sind die Staatskanzlei, das MIWFT und das Finanzministerium. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
In den unter D genannten Kosten sind ca. 29 Mio. Euro enthalten, die durch die Einrichtung 
örtlicher Erhebungsstellen und den Einsatz von Erhebungsbeauftragten zur Durchführung 
des Zensus 2011 auf der kommunalen Ebene entstehen und nach dem in Artikel 78 Absatz 3 
der Landesverfassung geregelten Konnexitätsprinzip zu erstatten sind.  
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine 
 
 
H Befristung 
 
Das Gesetz ist bis zum 31.12.2015 befristet. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/15 

 

 3

 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 
 

  

Ausführungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 
(Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz 
NRW - ZensG 2011 AG NRW) 
 

  

Teil 1 
 
Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
 - Geschäftsbereich Statistik - 
 

  

§ 1 Zuständigkeit von IT.NRW  
- Geschäftsbereich Statistik -  

  

(1) Zuständige Stelle für die Vorbereitung 
und Durchführung des Zensus 2011 und 
oberste Erhebungsstelle ist IT.NRW - Ge-
schäftsbereich Statistik -, soweit nichts an-
deres bestimmt ist.  
 
(2) IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - 
stellt die zur Bewältigung der Aufgaben der 
örtlichen Erhebungsstellen erforderlichen 
zentralen Verfahren zur Informations- und 
Datenverarbeitung bereit.  
 
(3) IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - 
trifft die erforderlichen organisatorischen 
und technischen Anordnungen, insbesonde-
re hinsichtlich der zu verwendenden Erhe-
bungsunterlagen einschließlich der Daten-
träger, des Erhebungsverfahrens und der 
Termin- und Ablaufplanung.  
 

  

§ 2  
Feststellung der amtlichen Einwohner-
zahlen 
 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - stellt 
die durch den Zensus mit Stand vom 9. Mai 
2011 (Berichtszeitpunkt) ermittelten amtli-
chen Einwohnerzahlen des Landes und der 
Gemeinden fest.  
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Teil 2 
 
Örtliche Erhebungsstellen 
 
§ 3  
Einrichtung der örtlichen Erhebungsstel-
len  
 
(1) Die örtliche Durchführung des Zensus 
2011 obliegt 

1. den kreisfreien Städten, 
 
2. den Kreisen für die kreisangehörigen 

Gemeinden und 
 
3. der Städteregion Aachen für ihr gesam-

tes Regionsgebiet; § 6 Abs. 3 Satz 2 
und Satz 3 des Gesetzes zur Bildung 
der Städteregion Aachen (Aachen-
Gesetz) bleiben unberührt. 

 
(2) Die kreisfreien Städte und Kreise sowie 
die Städteregion Aachen nehmen die aus 
Absatz 1 resultierenden Aufgaben als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
wahr. Sie richten im zeitlich und sachlich er-
forderlichen Umfang jeweils eine örtliche 
Erhebungsstelle ein.  
 
(3) Sind bei kreisfreien Städten oder Kreisen 
kommunale Statistikstellen eingerichtet, so 
können diese die Aufgaben der Erhebungs-
stelle wahrnehmen, sofern sie die Voraus-
setzungen des § 7 Absätze 1 und 5 erfüllen. 
Ist bei einer kreisangehörigen Gemeinde ei-
ne kommunale Statistikstelle eingerichtet, 
die die Voraussetzungen des § 7 Absätze 1 
und 5 erfüllt, so kann diese Gemeinde mit 
dem Kreis nach dem Gesetz über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit  vereinbaren, 
dass sie die Aufgabe nach Abs. 1 Nummer 
2 für den Kreis in ihre Zuständigkeit über-
nimmt. Satz 2 gilt hinsichtlich der Aufga-
benwahrnehmung nach Absatz 1 Nummer 3 
entsprechend für die Städteregion Aachen 
und ihre regionsangehörigen Gemeinden. 
Kreise, kreisfreie Städte und die Städteregi-
on Aachen können  durch delegierende 
Vereinbarung miteinander kooperieren, 
wenn eine örtliche Nähebeziehung besteht 
und die Entfernung zur Erhebungsstelle 
nicht unverhältnismäßig vergrößert wird.  
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(4) Die in Absatz 1 genannten Gemeinden 
und Gemeindeverbände ohne Erhebungs-
stellen sind verpflichtet, die für ihr Gebiet 
zuständige Erhebungsstelle bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 
 
§ 4  
Rechtsstellung der örtlichen Erhebungs-
stellen  
 
Die örtlichen Erhebungsstellen unterstehen 
unmittelbar,  
 
1. wenn sie bei der Gemeinde eingerich-

tet werden, dem Hauptverwaltungs-
beamten oder dem zuständigen Bei-
geordneten oder  

 
2. wenn sie beim Kreis oder bei der Städ-

teregion Aachen eingerichtet werden, 
dem Hauptverwaltungsbeamten oder 
seinem ständigen allgemeinen Stell-
vertreter. 

 

  

§ 5  
Leitung der örtlichen Erhebungsstellen  
 
Für jede örtliche Erhebungsstelle ist jeweils 
ein Erhebungsstellenleiter sowie ein Stell-
vertreter zu bestellen. Der Erhebungsstel-
lenleiter hat die vorbereitenden Maßnahmen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Erhebungs-
stelle zu veranlassen, die örtliche Durchfüh-
rung der Erhebungen zu leiten und die Auf-
sicht über das Personal der Erhebungsstelle 
sowie über die Erhebungsbeauftragten zu 
führen.  
 

  

§ 6  
Sonderaufsichtsbehörden  
 
(1) Die Aufsicht über die örtlichen Erhe-
bungsstellen führt der Landesbetrieb 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -. 
Oberste Aufsichtsbehörde ist das Innenmi-
nisterium. 

(2) Zur gesetzmäßigen und gleichmäßigen 
Erfüllung der durch dieses Gesetz übertra-
genen Aufgaben können die Aufsichtsbe-
hörden allgemeine Weisungen erteilen. Sie 
können besondere Weisungen erteilen, 
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wenn das Verhalten einer Erhebungsstelle 
zur Durchführung des Zensus 2011 nicht 
geeignet erscheint oder überörtliche Inte-
ressen gefährden kann. 
 
(3) Das Weisungsrecht erstreckt sich insbe-
sondere auf 
 
1. die Einrichtung der Erhebungsstellen, 
 
2. die Maßnahmen zur Sicherung der 

Räumlichkeiten der Erhebungsstellen 
und der Transportwege, 

 
3. die Bestellung der Erhebungsbeauf-

tragten und ihren Einsatz, 
 
4. die Einhaltung des Erhebungspro-

gramms, 
 
5. die Sicherung der Erhebungsunterla-

gen, 
 
6. die Datenübermittlung, 
 
7. die Meldetermine, 
 
8. die Behandlung der erhobenen Merk-

male. 
 
(4) Hinsichtlich der Anordnung von Vorbe-
reitungsmaßnahmen gilt das Aufsichts- und 
Weisungsrecht direkt gegenüber den in § 4 
genannten Personen, wenn oder soweit ört-
liche Erhebungsstellen noch nicht eingerich-
tet sind. 
 
§ 7  
Trennung der örtlichen Erhebungsstellen 
von anderen Verwaltungsstellen  
 
(1) Die örtlichen Erhebungsstellen sind für 
die Dauer der Bearbeitung und Aufbewah-
rung von Einzelangaben räumlich und orga-
nisatorisch von anderen Verwaltungsstellen 
zu trennen und gegen den Zutritt unbefugter 
Personen hinreichend zu schützen.  
 
(2) Zutritt zu der Erhebungsstelle dürfen nur 
die dort tätigen Personen, die von der Erhe-
bungsstelle bestellten Erhebungsbeauftrag-
ten, die in § 4 genannten Personen und die 
gemäß § 6 für die Aufsicht zuständigen Be-
diensteten haben. Die in § 4 genannten 
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Personen dürfen keine statistischen Einzel-
angaben einsehen. Die Zutrittsrechte des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit zur Erfüllung seiner Auf-
gaben und der Polizei- und Rettungsdienste 
zur Abwehr einer konkreten Gefahr bleiben 
unberührt. Auskunftspflichtige dürfen ledig-
lich Zutritt zu einem Auskunftsbereich ha-
ben, der räumlich vom abgeschotteten Be-
reich der Erhebungsstelle getrennt ist. 
 
(3) Bei der Verarbeitung von Einzelangaben 
in Datenverarbeitungsanlagen ist die Ab-
schottung dieser Daten gegenüber anderen 
Verwaltungsdaten und ihre Zweckbindung 
durch zusätzliche organisatorische, perso-
nelle und technische Maßnahmen der Da-
tensicherung zu gewährleisten. 
 
(4) Die in § 4 genannten Personen legen für 
die ihnen unterstellte Erhebungsstelle die 
zur Durchführung der Absätze 1 bis 3 erfor-
derlichen Maßnahmen in einer schriftlichen 
Dienstanweisung fest. In ihr ist mindestens 
zu regeln: 
 
1. die Bestimmung der Räumlichkeiten 

für die Erhebungsstelle,  
 
2. die Maßnahmen zur Sicherung dieser 

Räumlichkeiten sowie der in der Ver-
antwortung der Erhebungsstelle lie-
genden Transportwege,  

 
3. die Zugangsberechtigung zu den 

Räumlichkeiten der Erhebungsstelle 
und die Maßnahmen zur Überwa-
chung dieser Berechtigung, 

 
4. die Geschäftsverteilung, Vertretung 

und Dienstaufsicht in der Erhebungs-
stelle und 

 
5. organisatorische, personelle und tech-

nische Maßnahmen der Datensiche-
rung bei der Verarbeitung von Einzel-
angaben in Datenverarbeitungsanla-
gen, soweit die Sicherungsvorkehrun-
gen im Zuständigkeitsbereich der Ge-
meinde, des Kreises oder der Städte-
region Aachen zu treffen sind.  

 
(5) Die in den Erhebungsstellen tätigen Per-
sonen müssen Gewähr für Zuverlässigkeit 
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und Verschwiegenheit bieten. Während der 
Tätigkeit in der Erhebungsstelle dürfen sie 
nicht mit anderen Aufgaben des Verwal-
tungsvollzugs betraut werden. Sie dürfen 
die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Er-
kenntnisse über Auskunftspflichtige wäh-
rend und nach ihrer Tätigkeit in der Erhe-
bungsstelle nicht in anderen Verfahren oder 
für andere Zwecke verwenden oder offenba-
ren. Sie sind vor dem Beginn ihrer Tätigkeit 
über die Beachtung der gesetzlichen Gebo-
te und Verbote zur Sicherung des Daten-
schutzes zu belehren und auf die Wahrung 
des Statistikgeheimnisses schriftlich zu ver-
pflichten.  
 
§ 8  
Sicherung der Erhebungsunterlagen  
 
(1) Für die örtliche Erhebungsstelle ist eine 
eigene Postanschrift einzurichten. Alle er-
kennbar für die Erhebungsstelle bestimmten 
Eingänge sind dieser unverzüglich und un-
geöffnet zuzuleiten.  
 
(2) Die Erhebungsbeauftragten haben die 
Fragebögen mit Einzelangaben so zu hand-
haben und aufzubewahren, dass Einzelan-
gaben Unbefugten nicht bekannt werden. 
Sie haben die ausgefüllten Fragebögen un-
verzüglich nach Abschluss der Erhebung 
der örtlichen Erhebungsstelle auszuhändi-
gen.  
 
(3) Die Erhebungsstellen haben alle Erhe-
bungsunterlagen, die Einzelangaben enthal-
ten, sicher aufzubewahren. Sie haben dafür 
Sorge zu tragen, dass die Erhebungsunter-
lagen während und außerhalb der Dienstzeit 
Unbefugten nicht zugänglich sind.  
 
(4) Erhebungsunterlagen, die Einzelanga-
ben enthalten, dürfen nicht vervielfältigt 
werden, soweit dies nicht für Zwecke der 
Vervollständigung oder Berichtigung der 
Fragebögen sowie zur Durchführung eines 
Rechtsmittelverfahrens, eines Verwaltungs-
vollstreckungsverfahrens oder eines Buß-
geldverfahrens erforderlich ist.  
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(5) Die Erhebungsstellen haben innerhalb 
der vorgegebenen Fristen die ausgefüllten 
Fragebögen, Datenträger mit Einzelanga-
ben sowie alle sonstigen Erhebungsunterla-
gen, die Einzelangaben enthalten, zur Ab-
holung durch IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik - bereitzustellen.  
 
(6) Die Erhebungsstellen sind nicht befugt, 
Auswertungen der erhobenen Daten selbst 
vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen 
zu lassen.  
 
§ 9  
Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen 
 
(1) Bei der Erhebung nach § 6 Zensusge-
setz 2011 übernehmen die örtlichen Erhe-
bungsstellen insbesondere Aufgaben im 
Rahmen der Feststellung der Auskunfts-
pflicht, der Überprüfung und Klärung von 
Zweifelsfällen und der ersatzweisen Befra-
gung von Bewohnern bei Antwortausfällen. 
Die ermittelten Angaben und die eingegan-
genen Erhebungsunterlagen übermitteln die 
örtlichen Erhebungsstellen an IT.NRW - 
Geschäftsbereich Statistik -. 
 
(2) Die örtlichen Erhebungsstellen führen 
die Erhebungen nach den §§ 7 und 8 Zen-
susgesetz 2011 durch und haben dabei ins-
besondere 
 
1. die Erreichbarkeit für mündliche, tele-

fonische und schriftliche Anfragen von 
Auskunftspflichtigen und Erhebungs-
beauftragten zu sichern,  

 
2. die Anschriften den einzelnen Erhe-

bungsbeauftragten zuzuordnen (Bil-
dung von Bezirken),  

 
3. die Vorbegehung der Großanschriften 

zu koordinieren, die Organisationspa-
piere zu erstellen und die Erhebungs-
unterlagen bereitzustellen,  

 
4. die zu Befragenden über die Erhebun-

gen zu unterrichten und zur Auskunft 
aufzufordern, soweit Auskunftspflicht 
besteht,  
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5. erforderlichenfalls die Auskunftspflich-

tigen durch Heranziehungsbescheid 
zur Erfüllung der Auskunftspflichten 
aufzufordern,  

 
6. erforderlichenfalls die Auskunftspflich-

ten nach den Vorschriften des Lan-
desverwaltungsvollstreckungsgeset-
zes durchzusetzen,  

 
7. auftretende Unstimmigkeiten zu klären 

sowie unvollständig oder fehlerhaft 
ausgefüllte Erhebungsunterlagen 
durch Nachfrage bei den Befragten zu 
ergänzen und zu berichtigen,  

 
8. die Entgegennahme der Erhebungsun-

terlagen von den Erhebungsbeauftrag-
ten sicher zu stellen sowie die Aus-
kunftseingänge zu registrieren,  

 
9. die Erhebungsunterlagen auf Vollzäh-

ligkeit und Vollständigkeit zu prüfen 
und innerhalb der vorgegebenen Fris-
ten zur Abholung durch IT.NRW - Ge-
schäftsbereich Statistik - bereitzustel-
len,  

 
10. die vollzählige Erfassung und vollstän-

dige Befragung der Erhebungseinhei-
ten zu bestätigen und 

 
11. die Aufwandsentschädigung der Erhe-

bungsbeauftragten abzurechnen und 
auszuzahlen.  

 
(3) Die ergänzende Ermittlung von Anschrif-
ten von Gebäuden mit Wohnraum und be-
wohnten Unterkünften nach § 14 Zensusge-
setz 2011 führt IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik - durch. Soweit bei Gemeinden 
kommunale Statistikstellen eingerichtet sind, 
die die Voraussetzungen von § 7 Absatz 1 
bis 5 erfüllen, dürfen diese im Auftrag von 
IT.NRW  als örtliche Erhebungsstellen die 
Klärungen nach § 14 Absatz 1 und 2 Zen-
susgesetz 2011 sowie die Erhebungen und 
Begehungen nach § 14 Absatz 3 Zensusge-
setz 2011 durchführen; die Ergebnisse sind 
an IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - zu 
übermitteln. 
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(4) Die Erhebungen nach § 15 Absatz 3 und 
4 Zensusgesetz 2011 führen die örtlichen 
Erhebungsstellen durch, soweit ein schriftli-
ches Verfahren nicht erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. Sie übermitteln 
die Ergebnisse der Erhebungen an IT.NRW 
- Geschäftsbereich Statistik -. 
 
(5) Die Erhebung nach § 16 Zensusgesetz 
2011 führen die örtlichen Erhebungsstellen 
durch und  übermitteln die Ergebnisse an 
IT.NRW  - Geschäftsbereich Statistik -. 
 
Teil 3 
 
Erhebungsbeauftragte 

 
§ 10  
Bestellung und Beaufsichtigung der Er-
hebungsbeauftragten  
 
(1) Die örtlichen Erhebungsstellen haben 
die für die Durchführung der Erhebungen 
nach den §§ 6 bis 8 und 15 bis 16 Zensus-
gesetz 2011 benötigten Erhebungsbeauf-
tragten anzuwerben, auszuwählen, zu 
bestellen, auf die Wahrung des Statistikge-
heimnisses schriftlich zu verpflichten und 
über ihre Rechte und Pflichten zu belehren. 
Für die Auswahl und den Einsatz der Erhe-
bungsbeauftragten gilt § 11 Zensusgesetz 
2011 entsprechend, soweit dieses Gesetz 
keine abweichende Regelung trifft.  
 
(2) Für die Durchführung der Erhebungen 
nach den §§ 14 Absatz 3 und 17 Zensusge-
setz 2011 obliegen die Aufgaben nach Ab-
satz 1   IT.NRW - Geschäftsbereich Statis-
tik.  In den Fällen des § 9 Absatz 3 Satz 2 
obliegen für die Erhebung und Begehung 
nach § 14 Absatz 3  Zensusgesetz 2011 
diese Aufgaben den kommunalen Statistik-
stellen.  
 
(3) Zur Übernahme der Tätigkeit als Erhe-
bungsbeauftragter sind alle Bürgerinnen 
und Bürger, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, verpflichtet. Gemeinden und 
Gemeindeverbände und unter der Aufsicht 
des Landes stehende juristische Personen 
des öffentlichen Rechts benennen den Er-
hebungsstellen auf Ersuchen Bürger und 
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Bürgerinnen sowie eigene Bedienstete. Zu 
befreien ist, wem eine solche Tätigkeit aus 
gesundheitlichen oder anderen wichtigen 
Gründen nicht zugemutet werden kann. 
 
(4) Die Erhebungsbeauftragten unterstehen 
bei den in Absatz 1 genannten Erhebungen 
dem Weisungsrecht der örtlichen Erhe-
bungsstelle. Die Erhebungsstellen betreuen 
die Erhebungsbeauftragten und beaufsichti-
gen ihre Tätigkeit. Bei den in Absatz 2 ge-
nannten Erhebungen hat IT.NRW - Ge-
schäftsbereich Statistik -, diese Rechte und 
Pflichten.  
 
(5) Die örtlichen Erhebungsstellen sind ver-
pflichtet, die Erhebungsbeauftragten für die 
in Absatz 1 genannten Erhebungen nach 
den Vorgaben von IT.NRW - Geschäftsbe-
reich Statistik - zu schulen, die Schulung 
und die ordnungsgemäße Aufgabenerledi-
gung der Erhebungsbeauftragten nach § 17 
Absatz 1 Zensusgesetz 2011 zu dokumen-
tieren und die Dokumentation an IT.NRW - 
Geschäftsbereich Statistik - zu übermitteln.  
 
(6) Die örtlichen Erhebungsstellen dürfen 
personenbezogene Daten der Erhebungs-
beauftragten speichern und mit  Daten zur 
organisatorischen Durchführung der Aufga-
ben nach § 9 verknüpfen. 
 
Teil 4 
 
Datenübermittlungen 
 
§ 11  
Übermittlung von Daten zur Vorbereitung 
der Erhebung an Anschriften mit Son-
derbereichen 
 
Zur Vorbereitung der Erhebungen an An-
schriften mit Sonderbereichen nach § 8 
Zensusgesetz 2011 übermittelt IT.NRW an 
die Gemeinden Anschriften mit Sonderbe-
reichen. Die Gemeinden prüfen die Daten 
auf Vollzähligkeit und übermitteln die Er-
gebnisse der Prüfung an IT.NRW - Ge-
schäftsbereich Statistik. 
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§ 12  
Übermittlung von Daten nach § 14 Ab-
satz 2 Satz 3 Zensusgesetz 2011  
 
Die nach Landesrecht für die Bauleitplanung 
zuständigen Stellen übermitteln gemäß § 14 
Absatz 2 Satz 2 Zensusgesetz 2011 zur 
Prüfung der Anschriften nach § 14 Absatz 1 
Zensusgesetz 2011 die erforderlichen Daten 
aus ihren Unterlagen auf Anforderung an 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -. 
 

  

§ 13 
Übermittlung von Daten durch die nach 
dem Finanz- und Personalstatistikgesetz 
auskunftspflichtigen Stellen  
 
Die nach § 11 Absatz 2 Nummer 3 des Fi-
nanz- und Personalstatistikgesetzes aus-
kunftspflichtigen Stellen, soweit es sich da-
bei nicht um Bundesbehörden oder Erhe-
bungseinheiten nach § 2 Absatz 1 Nummer 
10 des Finanz- und Personalstatistikgeset-
zes handelt, an denen der Bund unmittelbar 
oder mittelbar mit mehr als der Hälfte des 
Nennkapitals oder Stimmrechts beteiligt ist, 
übermitteln IT.NRW - Geschäftsbereich Sta-
tistik - für das in einem unmittelbaren 
Dienst- oder Dienstordnungsverhältnis ste-
hende Personal der in § 2 Absatz 1 des Fi-
nanz- und Personalstatistikgesetzes mit 
Ausnahme der in § 12 Absatz 2 des Finanz- 
und Personalstatistikgesetzes genannten 
Erhebungseinheiten zum Berichtszeitpunkt 
innerhalb von drei Monaten elektronisch die 
in § 5 Satz 1 Zensusgesetz 2011 genannten 
Daten. Bei Personal der Erhebungseinhei-
ten nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und 
Nummer 10 des Finanz- und Personalstatis-
tikgesetzes umfasst die Datenübermittlung 
zu den Merkmalen nach § 5 Satz 1 Num-
mer 1 c Zensusgesetz 2011 auch das Haus-
halts-Kapitel. 
 

  

Teil 5 
 
Vollzug gegen Behörden, Kostenrege-
lung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
§ 14  
Vollzug gegen Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts 
 
Der Vollzug von Auskunftspflichten nach 
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dem Zensusgesetz 2011 gegen Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts ist nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen zulässig.  
 
§ 15  
Kostenregelung  
 
(1) Das Land gewährt den Gemeinden und 
Kreisen für die mit diesem Gesetz verbun-
denen Belastungen einen finanziellen Aus-
gleich in Höhe von 28.797.052 €. Der Ver-
teilschlüssel berücksichtigt die voraussichtli-
chen Fallzahlen, den Arbeitsaufwand sowie 
den Sachaufwand in den örtlichen Erhe-
bungsstellen. Auf der Basis der Fallzahlen 
errechnet sich der relative Anteil der Kosten 
je Aufgabe, der Sachaufwand ist entspre-
chend § 3 Absatz 3 Nr. 4 Satz 1 KonnexAG 
berechnet. Die Ermittlungen zur Kosten-
schätzung und der Verteilschlüssel sowie 
die Erläuterungen zum Stichprobenverfah-
ren sind als Anlage beigefügt (Anlagen 1 bis 
6). 
 
(2) Die Zahlung der Finanzzuweisung nach 
Absatz 1 erfolgt in 2 Teilbeträgen. Zum 
Stichtag 31. März 2011 erfolgt eine Ab-
schlagszahlung in Höhe von 60 v.H. des in 
der Anlage 5   jeweils ausgewiesenen Be-
trages der Kosten der Erhebungsstellen 
insgesamt, die Restzahlung nach Feststel-
lung der tatsächlichen Fallzahlen. Das für 
die Statistik zuständige Ressort wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die End-
rechnung anhand der tatsächlichen Fallzah-
len zu erstellen und auf dieser Basis die 
Auszahlung zu veranlassen. Die Restzah-
lung erfolgt unverzüglich nach Inkrafttreten 
der Rechtsverordnung unter Berücksichti-
gung der Abschlagszahlung. War die Ab-
schlagszahlung höher als die endgültig fest-
gestellte Finanzzuweisung, so sind die zu-
viel bezahlten Beträge an das Land zurück-
zuzahlen. 
 
(3) Die Kosten der Datenübermittlungen an 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - nach 
den §§ 11 bis 13 werden nicht erstattet. 
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§ 16  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft und mit Ablauf des 31. De-
zember 2015 außer Kraft. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Kalkulationsschema Erhebungsstellen beim Zensus 2011 in Nordrhein-

Westfalen – Tabellen 1 bis 3  
Anlage 2: Erläuterungen zum Kalkulationsschema Erhebungsstellen beim Zensus 2011 

in Nordrhein-Westfalen  
Anlage 3: Kosten der Erhebungsstellen beim Zensus 2011 – Verteilschlüssel  
Anlage 4: Verteilung der Kostenerstattung – Anteile je Erhebungsstelle an den einzelnen 

Erhebungsteilen gem. Verteilschlüssel  
Anlage 5: Verteilung der Kostenerstattung – Kostenerstattung je Erhebungsstelle  
Anlage 6: Haushaltebefragung beim Zensus 2011 – Erläuterungen zum Stichprobenver-

fahren (Statistisches Bundesamt vom 05. März 2010) 
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Begründung zum ZensG 2011 AG NRW  
 
A Allgemeiner Teil  
 
I. Ausgangslage und Zielsetzung 
 
Mit dem Zensusgesetz 2011 vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781) (Zensusgesetz 2011) hat der 
Bundesgesetzgeber die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zen-
sus) im Jahre 2011 angeordnet.  
 
Das Zensusgesetz 2011 dient der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen vom 09.07.2008 
(ABl. EU Nr. L 218 S. 14), die gemeinschaftsweite Volks- und Wohnungszählungen für das 
Jahr 2011 vorschreibt.  
 
Der Zensus ist außerdem national wie international ein wesentliches Fundament der Statis-
tik. Er liefert Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation, auf denen alle 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Planungsprozesse bei Bund, Ländern und 
Gemeinden sowie das statistische Gesamtsystem, z. B. die Fortschreibungsgrundlagen und 
Grundlagen für Stichprobenerhebungen, aufbauen.  
 
Die letzten Volkszählungen fanden in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1987 und in 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1981 statt. Da die fortge-
schriebenen Bevölkerungszahlen und die darauf aufbauenden Statistiken mit wachsendem 
Abstand zu den letzten Volkszählungen immer ungenauer werden, ist es erforderlich, auf der 
Grundlage eines Zensus, verlässliche Bevölkerungszahlen und weitere Grunddaten für poli-
tische und wirtschaftliche Entscheidungen und Planungen in Deutschland zu ermitteln.  
 
Als Alternative zu einer herkömmlichen Volkszählung durch flächendeckende Befragung der 
Bevölkerung haben die statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Umsetzung einer 
Entschließung des Deutschen Bundestages zum Volkszählungsgesetz 1987 (BT-
Drs. 10/3843) einen registergestützten Zensus entwickelt. Der Methodenwechsel hin zu ei-
nem weitgehend registergestützten Zensus wird insbesondere durch die seit dem letzten 
Zensus eingetretenen Fortschritte im Bereich der Informationstechnologie und deren Einsatz 
in der öffentlichen Verwaltung ermöglicht.  
 
Der registergestützte Zensus besteht aus einer Kombination von fünf Elementen: 
 
- Auswertung der Melderegister, 
- Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit sowie von Dateien zum Personal-

bestand der öffentlichen Hand, 
- postalische Befragung der Gebäude- und Wohnungseigentümer zur Gewinnung der 

Wohnungs- und Gebäudedaten, 
- Stichproben zur Sicherung der Datenqualität und zur Erfassung weiterer, z. B. erwerbs- 

und bildungsstatistischer Erhebungsmerkmale bei der Bevölkerung, 
- Befragung der Verwalter oder Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften, Anstalten, 

Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen. 
 
Das Zensusgesetz 2011 legt die Datenerhebungen zum Zensus auf der Grundlage der Zen-
susverordnung der Europäischen Union fest, bestimmt den Berichtszeitpunkt, regelt die 
Erhebungs- und Hilfsmerkmale sowie die Ausführungsbestimmungen zur Auskunftspflicht, 
Zusammenführung, Löschung und Aufbewahrung der Daten.  
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Regelungen zu Organisations- und Verfahrensfragen, die für die Durchführung des Zensus 
notwendig sind, hat der Bund jedoch wegen der verfassungsrechtlichen Kompetenzvertei-
lung weitgehend den Ländern überlassen. Nach § 1 Absatz 1 Zensusgesetz 2011 wird der 
Zensus als Bundesstatistik durchgeführt. Dem Grundsatz des Artikels 83 Grundgesetz fol-
gend führen die Länder die Bundesstatistiken als eigene Angelegenheit aus. Es obliegt da-
her nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 1 GG den Ländern, die Einrichtung von Behörden und das 
Verwaltungsverfahren zu regeln.  
 
Das Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 enthält die zur Durchführung des re-
gistergestützten Zensus im Jahre 2011 in Nordrhein-Westfalen notwendigen ergänzenden 
Bestimmungen und stellt so sicher, dass die im Rahmen des Zensus 2011 anfallenden Ar-
beiten arbeitsteilig vom Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW) - Geschäftsbereich 
Statistik - und von örtlichen Erhebungsstellen, die bei Gemeinden, Kreisen und der Städtere-
gion Aachen eingerichtet werden, erledigt werden können.  
 
 
II. Wesentlicher Inhalt 
 
Nach § 10 Zensusgesetz 2011 können die Länder zur Durchführung der Erhebungen nach 
den §§ 6 bis 8, 14, 15 und 16 Zensusgesetz 2011 Erhebungsstellen einrichten, die räumlich, 
organisatorisch und personell von anderen Verwaltungsstellen zu trennen sind. Den Erhe-
bungsstellen können nach § 10 Abs.1 Satz 2 Zensusgesetz Aufgaben übertragen werden, 
die von den statistischen Ämtern der Länder zu erfüllen sind. 
 
Entsprechend dieser in § 10 Zensusgesetz 2011 vorgesehenen Möglichkeit, enthält das vor-
liegende Gesetz, Regelungen zur Übertragung von Aufgaben auf Gemeinden, Kreise und die 
Städteregion Aachen. Zur örtlichen Durchführung des Zensus 2011 und zur Einrichtung von 
örtlichen Erhebungsstellen werden die kreisfreien Städte, die Kreise und die Städteregion 
Aachen verpflichtet.  
 
Die örtlichen Erhebungsstellen haben die vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in sei-
nem (Volkszählungs-)Urteil vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, 1 ff.) aufgestellten verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen zum Schutze des Rechtes auf informationelle Selbstbe-
stimmung zu erfüllen. Hierzu dienen Vorschriften zur Abschottung der örtlichen Erhebungs-
stellen in räumlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht von den übrigen Stellen des 
Verwaltungsvollzugs und Vorschriften zur Sicherung des für die amtliche Statistik konstituie-
renden Statistikgeheimnisses.  
 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - nimmt eine zentrale Stellung auf dem Gebiet der amt-
lichen Statistik ein. Deshalb ist es für die Durchführung des Zensus 2011 zuständig, soweit 
nicht Aufgaben den Gemeinden, Kreisen und der Städteregion Aachen zugewiesen sind. Es 
wird festgelegt, dass IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - zuständige Stelle für die verbind-
liche Feststellung und Bekanntgabe der amtlichen Einwohnerzahlen des Landes und der 
Gemeinden ist. 
 
Neben weiteren ergänzenden organisations- und verfahrensrechtlichen Regelungen, sind 
außerdem Regelungen zur Übermittlung von Daten öffentlicher Stellen an IT.NRW - Ge-
schäftsbereich Statistik - enthalten, die der Bundesgesetzgeber wegen des Verbots der bun-
desgesetzlichen Aufgabenübertragung auf Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 
84 Absatz 1 Satz 7 GG nicht im Zensusgesetz 2011 vorgenommen hat.  
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III. Alternativen 
 
Keine 
 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Vorbereitung und Durchführung des Zensusgesetzes 2011 wird nach vorläufigen Kos-
tenschätzungen des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter der Länder bei 
Bund und Ländern Gesamtkosten in Höhe von rund 754 Mio. Euro verursachen. Davon ent-
fallen auf den Bund 84 Mio. Euro und auf die Länder rund 670 Mio. Euro. Der Bund wird sich 
nach § 25 Zensusgesetz 2011 am 1. Juli 2011 mit einer Finanzzuweisung in Höhe von 250 
Mio. Euro an den Kosten der Länder beteiligen. Die Verteilung der Finanzzuweisung erfolgt 
nach dem jeweiligen Aufwand der Länder. Sie ist im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung 
zwischen den Ländern bis spätestens 31. März 2010 festzulegen.  
 
Für Nordrhein-Westfalen fallen Gesamtkosten in Höhe von rund 123 Mio. Euro an.  
 
Darin enthalten sind ca. 29 Mio. Euro, die durch die Einrichtung örtlicher Erhebungsstellen 
und den Einsatz von Erhebungsbeauftragten zur Durchführung des Zensus 2011 auf der 
kommunalen Ebene entstehen. Nach dem in Artikel 78 Absatz 3 der Landesverfassung ge-
regelten Konnexitätsprinzip erhalten die Kommunen finanzielle Zuwendungen des Landes 
als Belastungsausgleich. 
 
 
B Einzelbegründung:  
 
Zu § 1 Zuständigkeit von IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -:  
 
Zu Absatz 1:  
Die Vorschrift des § 1 Absatz 1 weist die Zuständigkeit für die Durchführung des Zensus 
2011 entsprechend der Regelung in § 1 Absatz 1 Zensusgesetz 2011 IT.NRW - Geschäfts-
bereich Statistik - zu, soweit nichts anderes bestimmt ist, insbesondere in den Vorschriften 
dieses Gesetzes nicht Aufgaben den in § 3 Absätzen 1 und 3 sowie § 9 Absatz 3 genannten 
kommunalen Körperschaften und den dort einzurichtenden örtlichen Erhebungsstellen zu-
gewiesen sind.  
 
Zu Absatz 2:  
Die Erfüllung der den örtlichen Erhebungsstellen nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufga-
ben macht den Einsatz von speziellen Verfahren zur Informations- und Datenverarbeitung 
notwendig, die von IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - über den Statistischen Verbund zur 
Verfügung gestellt werden. Die für die Vorbereitung und Durchführung des Zensus erforderli-
che IT-Infrastruktur wird arbeitsteilig von den statistischen Ämtern des Bundes und der Län-
der entwickelt und bereitgestellt. Nach den Grundsätzen der zentralen Datenverarbeitung 
und Datenhaltung übernimmt im Statistischen Verbund jeweils ein statistisches Amt den IT-
Betrieb eines Teilprojektes mit entsprechender Rechnerleistung (inkl. zentraler Datenhal-
tung) und bietet den anderen statistischen Ämtern einen Onlinezugriff auf das jeweilige Ver-
fahren. Die arbeitsteilige IT-Produktion in Form der zentralen Datenverarbeitung und Daten-
haltung (ZPD) ermöglicht eine effiziente und effektive Durchführung des Zensus. Durch eine 
Verteilung der Arbeiten auf verschiedene Standorte werden auch die Projektrisiken minimiert 
und die Datensicherheit optimiert. Die vorgesehene Arbeitsweise setzt voraus, dass auch die 
örtlichen Erhebungsstellen über die zur Verfügung gestellten Verfahren zur Informations- und 
Datenverarbeitung an diese IT-Infrastruktur angeschlossen werden.  
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Zu Absatz 3:  
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - erteilt den örtlichen Erhebungsstellen die fachlichen 
Vorgaben zur zweckmäßigen Durchführung des Zensus 2011 entsprechend seinem Wei-
sungsrecht als unmittelbare Sonderaufsichtsbehörde nach § 6. Die Vorschrift des Absatzes 3 
stellt darüber hinaus klar, dass IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - entsprechend seiner 
zentralen Stellung bei der fachlichen Vorbereitung, Koordination und Durchführung des Zen-
sus 2011 die erforderlichen organisatorischen und technischen Anordnungen, insbesondere 
hinsichtlich der zu verwendenden Erhebungsunterlagen, des Erhebungsverfahrens und der 
Termin- und Ablaufplanung trifft. 
 
 
Zu § 2 (Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen):  
 
Die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen für Bund, Länder und Gemeinden ist nach 
§ 1 Absatz 3 Zensusgesetz 2011 ein zentraler Zweck des Zensus. Der Zensus ist damit auch 
die Ausgangsbasis für die Fortschreibung der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Familien-
stand und Staatsangehörigkeit entsprechend dem Bevölkerungsstatistikgesetz. Die amtli-
chen Einwohnerzahlen dienen außerdem in vielen weiteren Bereichen, z. B. beim Länderfi-
nanzausgleich, beim kommunalen Finanzausgleich sowie bei der Einteilung der Wahlkreise 
als maßgebliche Bemessungsgrundlagen.  
 
§ 2 stellt klar, dass IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - die zuständige Stelle zur Feststel-
lung der amtlichen Einwohnerzahlen des Landes und der Gemeinden zum Berichtszeitpunkt, 
dem Stichtag des Zensus am 9. Mai 2011 (§ 1 Absatz 1 Zensusgesetz 2011) ist.   
 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - erhält durch § 2 die materielle Befugnis, die amtlichen 
Einwohnerzahlen des Landes und der Gemeinden verbindlich festzustellen und im Falle der 
Einwohnerzahlen der Gemeinden ein damit korrespondierendes Recht zur Feststellung 
durch Verwaltungsakt. Erst die verbindliche Feststellung der Einwohnerzahlen ermöglicht die 
Schaffung einer gesicherten Ausgangsdatenbasis für die Fortschreibung der Bevölkerung 
nach § 5 des Bevölkerungsstatistikgesetzes. Die endgültige amtliche Einwohnerzahl des 
Landes steht mit Bestandskraft der Bescheide von IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - zur 
Feststellung der Einwohnerzahlen der Gemeinden fest.  
 
 
Zu § 3 (Einrichtung örtlicher Erhebungsstellen):  
 
Die mit dem Zensus 2011 zusammenhängenden umfangreichen Erhebungen machen den 
Rückgriff auf die verwaltungstechnische Hilfe der Gemeinden und Gemeindeverbände erfor-
derlich. Auch bei früheren Volks- und Wohnungszählungen wirkten diese bei der Vorberei-
tung, Organisation und Durchführung der anfallenden Erhebungen maßgeblich mit. Deren 
Kenntnisse vor Ort und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern waren Voraussetzung für 
das Gelingen der Zählungen und die hohe Qualität der Ergebnisse. Aus diesen Gründen be-
darf auch der registergestützte Zensus 2011 deren Mitwirkung. Bei einem registergestützten 
Zensus fällt allerdings deutlich weniger Aufwand an als bei einer traditionellen Volkszählung, 
die eine Befragung aller Bürgerinnen und Bürger vorsehen würde.   
 
Die Vorschrift des § 3 legt in Umsetzung der Regelungsbefugnis in § 10 Absatz 1 Satz 1 
Zensusgesetz 2011 fest, welche kommunalen Körperschaften Erhebungsstellen für welchen 
örtlichen Zuständigkeitsbereich einrichten, welcher Art die Aufgabenwahrnehmung ist und 
wie sich die Zusammenarbeit innerhalb der Kreis- oder Regionsgrenzen gestaltet.  
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Zu Absatz 1:   
Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften werden die Erhebungsstel-
len bei den kreisfreien Städten, den Kreisen und der Städteregion Aachen eingerichtet. Die-
se Verortung der Erhebungsstellen ist gleichzeitig die kostengünstigste Lösung.  
 
Zu Absatz 2:  
Die Vorschrift weist die den kreisfreien Städten, Kreisen und der Städteregion Aachen über-
tragene Aufgabe der örtlichen Durchführung des Zensus 2011 als Pflichtaufgabe zur Erfül-
lung nach Weisung gemäß § 3 Absatz 2 der Gemeindeordnung (GO NW) bzw. § 2 Absatz 2 
der Kreisordnung (KrO NW) aus.  
 
Zu Absatz 3: 
Die Regelung des Absatzes 3 ermöglicht die optimale Nutzung der bei den Gemeinden be-
reits vorhandenen Verwaltungsstrukturen und vermindert so deren Belastung. Ist bereits eine 
kommunale Statistikstelle eingerichtet, so kann diese die Funktion der örtlichen Erhebungs-
stelle übernehmen; kreisangehörige Gemeinden mit kommunaler Statistikstelle können mit 
dem Kreis im Wege einer delegierenden Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit die Aufgabe nach § 3 Abs. 1 für den Kreis übernehmen. Gleiches gilt 
für die Städteregion Aachen. Unter denselben Voraussetzungen können Kreise, kreisfreie 
Städte und die Städteregion Aachen miteinander kooperieren, wenn örtliche Nähe gegeben 
ist und die Entfernung zur Erhebungsstelle nicht unverhältnismäßig vergrößert wird. Die nach 
GkG zuständige Behörde holt vor der Genehmigung der Vereinbarung die Einwilligung von 
IT.NRW ein, um das Vorliegen der fachlichen  Voraussetzungen zu sichern. 
Eine Delegation auf Zweckverbände, etwa kommunale Gebietsrechenzentren, ist nicht vor-
gesehen. 
 
Zu Absatz 4:  
Die Gemeinden, bei denen keine örtlichen Erhebungsstellen eingerichtet sind, sind verpflich-
tet, den Kreis bei dessen Tätigkeit zu unterstützen. So können die besonderen Ortskenntnis-
se der Gemeinden für die Durchführung des Zensus 2011 genutzt werden. Die Unterstüt-
zung wird insbesondere darin bestehen, den Erhebungsstellen nach § 10 Absatz 3 auf Ersu-
chen Bedienstete für die Übernahme der Tätigkeit eines Erhebungsbeauftragten zu benen-
nen.  
 
 
Zu § 4 (Rechtsstellung der örtlichen Erhebungsstellen):  
 
Die Regelung des § 4 stellt sicher, dass die örtlichen Erhebungsstellen organisatorisch nicht 
einer anderen Verwaltungsstelle angegliedert und einem Amtsleiter unterstellt werden. Dies 
dient der organisatorischen Trennung der Erhebungsstellen von den Stellen, die Aufgaben 
des Verwaltungsvollzugs wahrnehmen. Ob der Hauptverwaltungsbeamte die Aufsicht über 
die örtliche Erhebungsstelle selbst ausüben oder einem Beigeordneten, bzw. seinem ständi-
gen allgemeinen Stellvertreter übertragen will, liegt ausschließlich in seiner Entscheidungs-
befugnis.  
 
 
Zu § 5 (Leitung der örtlichen Erhebungsstellen):  
 
Für jede örtliche Erhebungsstelle sind ein Erhebungsstellenleiter sowie ein Stellvertreter zu 
bestellen. Der Erhebungsstellenleiter hat zunächst die vorbereitenden Maßnahmen zur Erfül-
lung der Aufgaben der Erhebungsstelle zu veranlassen. Hierzu gehören etwa die Personal-
gewinnung und die Ausstattung der Erhebungsstelle mit den erforderlichen Sachmitteln, ins-
besondere eines Personalcomputers sowie ein Anschluss an Verwaltungsnetze (voraussicht-
lich „Deutschland Online Infrastruktur“ – DOI). Außerdem hat der Erhebungsstellenleiter die 
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örtliche Durchführung der Erhebungen zu leiten und die Aufsicht über das Erhebungsstellen-
personal und die von der örtlichen Erhebungsstelle bestellten Erhebungsbeauftragten zu be-
aufsichtigen. Der Erhebungsstellenleiter hat auch darauf zu achten, dass alle durch Rechts-
vorschrift oder Dienstanweisung vorgesehenen Schutzvorkehrungen zur Wahrung des Sta-
tistikgeheimnisses eingehalten werden.  
 
 
Zu § 6 (Sonderaufsichtsbehörden):  
 
§ 6 regelt die Sonderaufsicht bei den übertragenen Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Wei-
sung. Die Sonderaufsicht wird nach Absatz 1 unmittelbar von IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik - und mittelbar vom Innenministerium wahrgenommen. 
 
Zur gesetzmäßigen und gleichmäßigen Erfüllung der durch dieses Gesetz übertragenen 
Aufgaben können gemäß Absatz 2 das Innenministerium und IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik -, allgemeine Weisungen erteilen. Auch die Aufgaben der Sonderaufsichtsbehörden, 
insbesondere die beschränkte Ausübung des Weisungsrechts, können in einer solchen all-
gemeinen Weisung konkretisiert werden. Besondere Weisungen kommen insbesondere in 
Betracht, wenn das Verhalten einer örtlichen Erhebungsstelle zur Durchführung des Zensus 
2011 nicht geeignet erscheint oder überörtliche Interessen gefährden kann.  
 
Das Aufsichts- und Weisungsrecht bezieht sich nach Absatz 4 auch auf Vorbereitungsmaß-
nahmen und wird in diesen Fällen direkt gegenüber den in § 4 genannten Personen ausge-
übt, wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine örtlichen Erhebungsstellen eingerichtet und noch 
keine Erhebungsstellenleitungen ernannt worden sind. 
 
Gegen Verwaltungsakte, die im Rahmen der Durchführung des Zensus 2011 erlassen wer-
den, sind förmliche Rechtsbehelfe, insbesondere Widersprüche der Betroffenen nach den 
Regelungen der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), nicht zulässig.  Nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 AG VwGO NW ist gegen Verwaltungsakte, die in der Zeit vom 1. November 2007 bis 
zum 31.Oktober 2012 bekannt gegeben werden, grundsätzlich kein Widerspruch mehr statt-
haft. Gleiches gilt nach Satz 2 für Verpflichtungswidersprüche. Die Ausnahmetatbestände 
(§ 6 Absatz 2 und 3 AG VwGO) sind hier nicht einschlägig.  Kein "Vorschreiben" im Sinne 
des § 6 Absatz 2 Nr. 1 AG VwGO ist die in § 15 Absatz 6 BStatG enthaltene Anordnung, 
dass Klage und Widerspruch keine aufschiebende Wirkung besitzen. Hier geht es aus-
schließlich um den Wegfall des Suspensiveffekts.  
 
Erlassen die kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen örtliche Erhebungsstellen ein-
gerichtet sind, anfechtbare Verwaltungsakte, ist der Weg zum Verwaltungsgericht gegeben. 
Von Relevanz können entsprechend der in diesem Gesetz getroffenen Aufgabenverteilung 
Verwaltungsakte im Zusammenhang mit der Bestellung von Erhebungsbeauftragten nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes und der Durchsetzung von Auskunftspflichten nach 
§ 8 Absatz 1 und 3 bis 7 Zensusgesetz 2011 mit Ausnahme der Auskunftspflicht zu den 
Stichproben nach § 17 Absatz 2 und 3 Zensusgesetz 2011 sein.  
 
 
Zu § 7 (Trennung der örtlichen Erhebungsstellen von anderen Verwaltungsstellen):  
 
Die Vorschrift des § 7 folgt im Wesentlichen den in § 10 Absatz 2 Zensusgesetz 2011 enthal-
tenen Bestimmungen zur Abschottung der Erhebungsstellen.  
 
Diese Regelungen setzen die Anforderungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfas-
sungsgerichtes (BVerfG) vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, 1 ff.) um. In dieser grundle-
genden Entscheidung hat das BVerfG dargelegt, dass es zur Sicherung des Rechts auf in-
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formationelle Selbstbestimmung besonderer Vorkehrungen für Durchführung und Organisa-
tion der Datenerhebung und Datenverarbeitung bedarf. Von besonderer Bedeutung sind 
hiernach wirksame Abschottungsregelungen nach außen, insbesondere ist die strikte Ge-
heimhaltung der zu statistischen Zwecken erhobenen Einzelangaben unverzichtbar. Außer-
dem sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die Trennung von Statistik und Verwal-
tungsvollzug sicher zu stellen (informationelle Gewaltenteilung). 
 
Zu Absatz 1:  
Die örtliche Erhebungsstelle muss nach Absatz 1 mit eigenen Räumen ausgestattet sein, die 
gegen den Zutritt unbefugter Personen gesichert sind, als eine von anderen Verwaltungsstel-
len der Körperschaft, bei der die Erhebungsstelle eingerichtet ist, getrennte Dienststelle or-
ganisiert sein und mit eigenem Personal ausgestattet sein, das während der Tätigkeit in der 
Erhebungsstelle keine Aufgaben des Verwaltungsvollzugs wahrnehmen darf.  
 
Die räumliche, organisatorische und personelle Trennung gilt für die gesamte Dauer der 
Verarbeitung von Einzelangaben. In der Erhebungsstelle dürfen keine anderen Verwaltungs-
aufgaben wahrgenommen werden. Eine hiervon abweichende Regelung würde den im 
Volkszählungsurteil des BVerfG festgelegten Grundsätzen der Trennung von Statistik und 
Verwaltung widersprechen.  
 
Zu Absatz 2:  
Die Beschränkung des Zutritts zu den Räumlichkeiten der örtlichen Erhebungsstelle dient der 
Sicherung des Prinzips der räumlichen Trennung. Zugangsberechtigt sind nur die in Absatz 2 
genannten Personen. Das Recht des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit und seiner Beauftragten auf Zutritt zu den Diensträumen öffentlicher Stellen im Rah-
men seiner Kontrollbefugnis nach § 22 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Juni 2000 (GV NRW S. 
542) bleibt davon unberührt. Bei Unglücksfällen können auch die dabei eingesetzten Ret-
tungshelfer Zutritt erhalten. Technisches Personal (z. B. Reinigungskräfte, Handwerker und 
DV-Techniker) darf die Räumlichkeiten der örtlichen Erhebungsstellen nur betreten, wenn 
Personal der Erhebungsstelle anwesend ist oder auf andere Weise sichergestellt ist, dass 
kein Einblick in ausgefüllte Erhebungsunterlagen genommen werden kann. Das Nähere zur 
Regelung der Zugangsberechtigung ist in der nach Absatz 4 zu erlassenden Dienstanwei-
sung festzulegen.  
 
Die Personen, denen die örtlichen Erhebungsstellen organisatorisch unterstellt sind, dürfen 
keinen Einblick in Unterlagen nehmen, die Einzelangaben enthalten, da ihnen auch andere 
Verwaltungsstellen unterstellt sind, die Aufgaben des Verwaltungsvollzuges wahrnehmen.  
 
Die örtliche Erhebungsstelle steht auch für die Klärung der Rückfragen von Auskunftspflichti-
gen und Erhebungsbeauftragten zur Verfügung. Auskunftspflichtige können auch ihre Erhe-
bungsunterlagen selbst in der Erhebungsstelle abgeben. Die Erhebungsbeauftragten suchen 
die Erhebungsstelle außerdem zur Abholung und Ablieferung der Erhebungsunterlagen auf. 
Dazu ist es erforderlich, dass für die Betreuung dieser Personen ein vom übrigen Teil der 
Erhebungsstelle abgetrennter Bereich geschaffen wird, in dem bzw. von dem aus kein Ein-
blick in Unterlagen mit statistischen Einzelangaben genommen werden kann.  
 
Zu Absatz 3:  
Die in Absatz 3 enthaltenen Regelungen sehen besondere Vorkehrungen zum Schutz des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im Hinblick auf die Verarbeitung von statisti-
schen Einzelangaben in Datenverarbeitungsanlagen vor. Die örtlichen Erhebungsstellen ha-
ben durch geeignete Datensicherungsmaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass dem im 
Volkszählungsurteil des BVerfG vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65,1) genannten Tren-
nungsgebot Rechnung getragen wird.   
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Zu Absatz 4:  
Die Vorschrift des Absatzes 4 bestimmt, dass die Einzelheiten der Abschottung der Erhe-
bungsstelle in einer schriftlichen Dienstanweisung vom Hauptverwaltungsbeamten zu regeln 
sind. Absatz 4 Satz 2 legt die Mindestanforderungen der Dienstanweisung fest. Die in Nr. 2 
genannten Transportwege betreffen Transporte außerhalb des abgeschotteten Bereichs. 
 
Zu Absatz 5:  
Absatz 5 legt Auswahlgrundsätze für die Bestimmung der in den örtlichen Erhebungsstellen 
zum Einsatz kommenden Personen fest und bestimmt, dass während der Tätigkeit in den 
Erhebungsstellen keine Tätigkeiten des allgemeinen Verwaltungsvollzugs zulässig sind.  
 
Die in den örtlichen Erhebungsstellen tätigen Personen müssen Gewähr für Zuverlässigkeit 
und Verschwiegenheit bieten. Bei dem bewährten Personal in den Verwaltungen, das zum 
Großteil auch im Rahmen seiner täglichen Verwaltungsarbeit mit personenbezogenen Daten 
umgeht, ist in aller Regel davon auszugehen, dass die geforderten Anforderungen vorliegen.  
 
Grundsätzlich können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für eine Tätigkeit 
in der örtlichen Erhebungsstelle abgeordnet werden. Aus dem Volkszählungsurteil des 
BVerfG kann nicht abgeleitet werden, Bedienstete aus bestimmten sensiblen Bereichen 
(z. B. Ordnungs-, Einwohnermelde-, Steuer-, Sozial- und Bauamt) nicht in den örtlichen Er-
hebungsstellen einzusetzen. Bei der Volkszählung 1987 hat der Gesetzgeber des Volkszäh-
lungsgesetzes (VZG) zwar den Ausschluss bestimmter Personengruppen von der Tätigkeit 
eines Erhebungsbeauftragten vorgesehen, um eine Beeinträchtigung der Auskunftsbereit-
schaft der Befragten zu verhindern, aber bewusst darauf verzichtet, eine entsprechende Re-
gelung für die in den örtlichen Erhebungsstellen tätigen Personen zu treffen. Das Zensusge-
setz 2011 macht ebenfalls keine Vorgaben hinsichtlich der Berücksichtigung möglicher Inte-
ressenkollisionen bei dem in den Erhebungsstellen einzusetzenden Personal. Dies ist inso-
fern sachgerecht, weil diese Personen mit den Befragten in der Regel nicht persönlich zu-
sammentreffen und weil die Wahrung des Statistikgeheimnisses durch das in dieser Vor-
schrift absolute Verwendungs- und Verwertungsverbot für die aus der Tätigkeit in den Erhe-
bungsstellen gewonnenen Erkenntnisse gewährleistet ist.  
 
Um das Vertrauen der Bevölkerung in den Zensus 2011 zu erhöhen und um Missverständ-
nisse von vornherein auszuschließen, empfiehlt es sich dennoch, in der örtlichen Erhe-
bungsstelle keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sensiblen Bereichen des Verwal-
tungsvollzugs (z. B. Ordnungs-, Einwohnermelde-, Steuer-, Sozial- und Baurechtsamt) ein-
zusetzen, vorausgesetzt die personelle Ausstattung der kommunalen Körperschaft lässt dies 
zu.  
 
Während der Tätigkeit in den örtlichen Erhebungsstellen dürfen von dem dort eingesetzten 
Personal keine anderen Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden. Eine hiervon abwei-
chende Regelung würde den im Volkszählungsurteil des BVerfG festgelegten Grundsätzen 
der Trennung von Statistik und Verwaltung widersprechen. Der Wechsel kommunaler Be-
diensteter von ihrem zugewiesenen Arbeitsplatz in der Erhebungsstelle in den normalen 
Verwaltungsvollzug ist allerdings nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Festlegung der 
Zeiten, die den Tätigkeiten in der örtlichen Erhebungsstelle vorbehalten sind, wird in das 
pflichtgemäße Ermessen der die Dienstanweisung nach Absatz 4 erlassenden Personen ge-
stellt. Die Zeiträume sind mit Blick auf den für die Erhebungsstelle (noch) zu erwartenden 
Geschäftsanfall sowie unter besonderer Berücksichtigung der Sensibilität der Daten und der 
Verfahrensregelung im Übrigen wie auch des Gesichtspunktes der Praktikabilität zu bestim-
men. Die Grenze der Ermessensermächtigung und des Zulässigen ist dann überschritten, 
wenn sich vom Arbeitsablauf her beide Tätigkeitsbereiche so berühren, dass eine Vermi-
schung der Tätigkeiten und der dabei gewonnenen Erkenntnisse naheliegt.  
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Die Vorschrift enthält darüber hinaus ein personenbezogenes Zweckentfremdungs- und Of-
fenbarungsverbot für alle Erkenntnisse, die die in den Erhebungsstellen tätigen Personen an-
lässlich ihrer Tätigkeit für den Zensus gewonnen haben. Das Offenbarungsverbot gilt abso-
lut, es greift daher auch gegenüber Vorgesetzten, die nicht in der Erhebungsstelle tätig sind. 
Die in den Erhebungsstellen tätigen Personen werden in der Regel schon öffentlich Bediens-
tete sein oder für als öffentliche Bedienstete für diese Aufgabe eingestellt worden sein, wo-
durch sie bereits entsprechenden Geheimhaltungsvorschriften unterliegen. Durch die zusätz-
liche Belehrung und schriftliche Verpflichtung nach Satz 4 soll jedoch den in den Erhebungs-
stellen tätigen Personen die Sensibilität der Daten und die Bedeutung der zu beachtenden 
Gebote und Verbote verdeutlicht werden. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt gemäß 
§ 10 Absatz 2 Satz 4 Zensusgesetz 2011 auch nach Beendigung der Tätigkeit in den Erhe-
bungsstellen. Den örtlichen Erhebungsstellen werden Muster für die Belehrung und Ver-
pflichtung zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Zu § 8 (Sicherung der Erhebungsunterlagen):  
 
Zu Absatz 1:  
Die Einrichtung einer eigenen Postanschrift dient der organisatorischen Trennung der örtli-
chen Erhebungsstellen von den anderen Verwaltungsstellen sowie der Sicherung der statis-
tischen Geheimhaltung. In Betracht kommt insbesondere die Einrichtung von besonderen 
Postfächern für die Erhebungsstellen bei den Poststellen der Gemeinde- oder Kreisverwal-
tung. Dadurch wird gewährleistet, dass für die örtliche Erhebungsstelle eingehende Post die-
ser unmittelbar zugeleitet werden kann. Die Einrichtung einer eigenen Postanschrift soll eine 
problemlose Zuordnung möglich machen, wenn bei der Adressierung beispielsweise Zusätze 
wie „Erhebungsstelle“ oder „Zensus“ verwendet werden. Die Gefahr von Fehlleitungen inner-
halb der Gemeinde- oder Kreisverwaltung wird so vermindert und verhindert, dass durch den 
Postlauf andere Verwaltungsstellen als die örtlichen Erhebungsstellen Kenntnis von Einzel-
angaben nehmen können. Die an die Erhebungsstelle gerichteten Eingänge sind dieser un-
verzüglich und ungeöffnet zuzuleiten.  
 
Zu Absatz 2:  
Die Vorschrift dient der Sicherung des Statistikgeheimnisses durch Vorgaben für die Erhe-
bungsbeauftragten, die eine Kenntnisnahme von Einzelangaben durch Unbefugte verhindern 
sollen. Insbesondere haben die Erhebungsbeauftragten die ausgefüllten Fragebögen unver-
züglich nach Abschluss der Erhebung der örtlichen Erhebungsstelle auszuhändigen. Die Er-
hebung ist abgeschlossen, wenn die Erhebungsbeauftragten die ihnen zugeteilten Befra-
gungsbezirke abgearbeitet haben. Die Befragungstätigkeit der Erhebungsbeauftragten ist bei 
der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis nach § 7 Absatz 6 Satz 1 Zensusgesetz 2011 
innerhalb von zwölf Wochen nach dem Berichtszeitpunkt abzuschließen. Hiervon kann nur in 
begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.  
 
Zu Absatz 3:  
Absatz 3 verpflichtet die örtlichen Erhebungsstellen Sicherungsmaßnahmen gegen den 
Zugriff Unbefugter auf geheimhaltungsbedürftige Unterlagen zu ergreifen. Hierzu gehören 
geeignete Vorkehrungen zum Schutz der Erhebungsunterlagen vor unberechtigter Einsicht-
nahme (z. B. Lagerung der Erhebungsunterlagen ausschließlich in den Räumlichkeiten der 
Erhebungsstelle und Sicherung dieser Räumlichkeiten durch Anbringen von Sicherheits-
schlössern, Ausgabe von Schlüsseln gegen Nachweis an Zugangsberechtigte, Verschließen 
des Raumes oder der Behältnisse, in denen ausgefüllte Erhebungsunterlagen aufbewahrt 
werden, auch bei kurzfristiger Abwesenheit des in der Erhebungsstelle eingesetzten Perso-
nals).  
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Zu Absatz 4:  
Absatz 4 enthält ein Vervielfältigungsverbot. Ausnahmen hiervon bestehen insoweit, als die 
Vervielfältigung von Erhebungsunterlagen, in denen statistische Einzelangaben enthalten 
sind, zur Durchführung der genannten Verfahren erforderlich ist.  
 
Zu Absatz 5:  
Die örtlichen Erhebungsstellen stellen die Erhebungsunterlagen nach den Vorgaben von 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - bereit. Neben den Fragebögen gibt es weitere Erhe-
bungsunterlagen wie z. B. Erhebungslisten und Namenslisten, die ebenfalls zur Abholung 
durch IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - bereitgehalten werden müssen.  
 
Zu Absatz 6:  
Die Regelung des Absatzes 6 soll verhindern, dass die örtlichen Erhebungsstellen Auswer-
tungen der erhobenen Daten selbst vornehmen oder durch beauftragte Dritte vornehmen 
lassen. Dies gilt auch soweit und solange kommunale Statistikstellen nach § 3 Absatz 3 die 
Funktion der örtlichen Erhebungsstelle wahrnehmen. Davon unberührt bleibt jedoch die spä-
tere Möglichkeit der statistischen Auswertungen für ausschließlich kommunalstatistische 
Zwecke der nach § 22 Absatz 2 Zensusgesetz 2011 übermittelten Daten durch kommunale 
Statistikstellen.  
 
 
Zu § 9 (Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen):  
 
Die Vorschrift des § 9 legt die Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen fest.  
 
Zu Absatz 1:  
In Absatz 1 ist festgelegt, welche Aufgaben die örtlichen Erhebungsstellen bei der Gebäude- 
und Wohnungszählung nach § 6 Zensusgesetz 2011 haben. Die Gebäude- und Wohnungs-
zählung wird von IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -, als schriftliche Befragung durchge-
führt. Die örtlichen Erhebungsstellen haben hier Aufgaben im Zusammenhang mit der Fest-
stellung der Auskunftspflicht, der Klärung von Zweifelsfällen oder der ersatzweisen Befra-
gung bei Antwortausfällen, wenn im schriftlichen Verfahren keine Klärung herbeigeführt wer-
den kann.  
 
Zu Absatz 2:  
Absatz 2 weist den örtlichen Erhebungsstellen die Zuständigkeit für die Durchführung der 
Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis (§ 7 Zensusgesetz 2011) und die Erhebung an 
Anschriften mit Sonderbereichen (§ 8 Zensusgesetz 2011) zu und benennt in nicht abschlie-
ßender Aufzählung die damit verbundenen Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen. 
 
Zu Nummer 1:  
Die örtlichen Erhebungsstellen stehen für Auskünfte gegenüber Auskunftspflichtigen und Er-
hebungsbeauftragten zur Verfügung. Anfragen von Auskunftspflichtigen und Erhebungsbe-
auftragten sollen auf verschiedene Art, z. B. mündlich, telefonisch oder schriftlich, gestellt 
werden können. Die örtlichen Erhebungsstellen haben bei der Betreuung der Auskunfts-
pflichtigen und Erhebungsbeauftragten in jedem Fall die Erfordernisse des Abschottungsge-
botes gemäß § 7 Absatz 2 zu beachten.  
 
Zu den Nummern 2 und 3:  
Zu den Aufgaben der örtlichen Erhebungsstellen gehören organisatorische Tätigkeiten im 
Vorfeld der eigentlichen Befragungen, wie die Zuordnung und Verteilung der einzelnen An-
schriften auf die zur Verfügung stehenden Erhebungsbeauftragten, die Koordination der 
Großanschriftenbegehung, die Erstellung der Organisationspapiere und die Bereitstellung 
der Erhebungsunterlagen für die Erhebungsbeauftragten.  
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Zu Nummer 4:  
Die zu befragenden Personen sind über die Erhebungen zu unterrichten und zur Auskunft 
aufzufordern, soweit Auskunftspflicht besteht. Die Auskunftspflichten zu den Erhebungen 
nach den §§ 7 und 8 Zensusgesetz 2011 richten sich nach den §§ 18 Absatz 3 und Absatz 5 
Zensusgesetz 2011. Die Unterrichtung und die Aufforderung zur Auskunft kann von den bei 
den Erhebungen eingesetzten Erhebungsbeauftragten wahrgenommen werden.  
 
Zu den Nummern 5 und 6: 
Erforderlichenfalls haben die örtlichen Erhebungsstellen die Auskunftspflichtigen durch He-
ranziehungsbescheide förmlich zur Erteilung der Auskunft aufzufordern. Im Heranziehungs-
bescheid sind die Auskunftspflichtigen darauf hinzuweisen, dass  die Anfechtungsklage ge-
gen den Bescheid keine aufschiebende Wirkung hat (§ 15 Absatz 6 des Bundesstatistikge-
setzes). Bei Verweigerung oder Nichterteilung der Auskünfte haben die örtlichen Erhebungs-
stellen die Aufgabe, die Auskunftspflichten durch Androhung und Anwendung von Maßnah-
men des Verwaltungszwangs durchzusetzen. Das Verfahren richtet sich nach den allgemei-
nen Regeln des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 19. Februar 2003 (GV S. 
156). Zur Straffung des Mahnverfahrens wird die Androhung des Zwangsmittels zweckmäßi-
gerweise schon mit der Aufforderung zur Auskunftserteilung verbunden. In Betracht kommt 
in erster Linie die Androhung und Festsetzung von Zwangsgeldern. Entsprechende Muster 
für Heranziehungsbescheide und Bescheide zur Festsetzung von Zwangsgeldern werden 
den örtlichen Erhebungsstellen vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt.  
 
Das Abschottungsgebot verlangt nicht, dass alle im Zusammenhang mit dem Zensus 2011 
zu erledigenden Verwaltungstätigkeiten ausschließlich von den örtlichen Erhebungsstellen 
durchgeführt werden. Die Trennung der Erhebungsstellen von den anderen Verwaltungsstel-
len dient der Sicherung des Statistikgeheimnisses. Dieser sensible Bereich wird durch die 
Beteiligung der für die Vollstreckung von Verwaltungszwangsmaßnahmen, z. B. durch Bei-
treibung von festgesetzten Zwangsgeldern zuständigen Stellen der Gemeinden, Kreise und 
der Städteregion Aachen in diesem Verfahrensstadium nicht berührt. Die örtlichen Erhe-
bungsstellen dürfen deshalb den zur Durchführung der Verwaltungsvollstreckung zuständi-
gen Stellen Angaben über Auskunftspflichtige mitteilen, soweit dies für das betreffende Ver-
fahren erforderlich ist.  
 
Gleiches gilt für die Beteiligung der für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, soweit es 
sich um Zuwiderhandlungen gegen die §§ 15 und 23 des Gesetzes über die Statistik für 
Bundeszwecke handelt, gemäß § 1 der Verordnung über die Zuständigkeit zur Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Statistik vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S.248) zustän-
digen Stelle IT.NRW. Die örtlichen Erhebungsstellen dürfen deshalb dieser Stelle mitteilen, 
welche Angaben ein Auskunftspflichtiger verweigert hat und Erhebungsunterlagen vorlegen, 
soweit sie für das betreffende Bußgeldverfahren erforderlich sind. 
 
Zu den Nummern 7 bis 10:  
Um belastbare Zensusergebnisse zu erhalten, sind möglichst vollständige und vollzählige 
Erhebungen notwendig. Deshalb obliegt es den örtlichen Erhebungsstellen, die nach den 
Regelungen der Nummern 7 bis 10 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere 
unvollständige Angaben zu ergänzen oder zu berichtigen, das Einsammeln und den Eingang 
der Erhebungsunterlagen sicherzustellen, die Erhebungsunterlagen auf Vollständigkeit und 
Vollzähligkeit zu überprüfen und die vollzählige Erfassung und vollständige Befragung der 
Erhebungseinheiten zu bestätigen.  
 
Zu Nummer 11:  
Die örtlichen Erhebungsstellen sind für die organisatorische Betreuung der von ihnen nach § 
10 bestellten Erhebungsbeauftragten zuständig. Dazu gehört insbesondere die Abrechnung 
der den Erhebungsbeauftragten zustehenden Aufwandsentschädigungen. Soweit die Erhe-
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bungsbeauftragten ehrenamtlich eingesetzt werden, richtet sich die steuerliche Behandlung 
der Aufwandsentschädigung gemäß § 11 Absatz 4 Zensusgesetz 2011 nach § 3 Nummer 12 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes.  
 
Zu Absatz 3:  
Im Rahmen des § 14 Zensusgesetz 2011 ermittelt IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - er-
gänzend Anschriften mit Wohngebäuden und von bewohnten Unterkünften. Nach Abschluss 
der Prüfung nach § 14 Absatz 1 und 2 Zensusgesetz 2011 führt IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik - eine schriftliche Erhebung bei den nach § 18 Absatz 2 Zensusgesetz 2011 aus-
kunftspflichtigen Personen und ggf. Begehungen nach § 14 Absatz 3 Satz 2 Zensusgesetz 
2011 durch. Satz 2 legt fest, dass alle Gemeinden mit kommunalen Statistikstellen vorüber-
gehend als örtliche Erhebungsstellen die ergänzende Ermittlung von Anschriften von Ge-
bäuden mit Wohnraum und von bewohnten Unterkünften nach § 14 Absatz 1 bis 3 Zensus-
gesetz 2011 und die Aufgabe der Begehung wahrnehmen dürfen. Diese Regelung ist keine 
formale Zuständigkeitsübertragung, vielmehr werden diese Gemeinden dann im Auftrag von 
IT.NRW tätig. Ausdrücklich ist in § 9 Abs. 3 geregelt, dass sich diese Aufgabe, die von der 
Aufgaben-Zuordnung des § 9 abweicht, nur auf Gemeinden mit abgeschotteter Statistikstelle 
bezieht, nicht auf Gemeindeverbände (Kreise, Zweckverbände - s. § 5 Abs.2, 1. Hs. GkG 
NRW -). Wegen dieser eindeutigen Regelung ist ausgeschlossen, dass abgeschottete Statis-
tikstellen in Datenverarbeitungszentralen der Gemeinden in Form von Zweckverbänden als 
örtliche Erhebungsstellen im Rahmen des § 14 Zensusgesetz 2011 tätig werden können. 
 
Die Ergebnisse sind IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -, zu übermitteln. Eine Begehung 
ist die Inaugenscheinnahme der Liegenschaft vom öffentlichen Straßenraum oder vom öf-
fentlich zugänglichen Grundstücksteil aus (§ 14 Absatz 3 Satz 2 Zensusgesetz 2011). Die 
Inaugenscheinnahme erfolgt als Beobachtung von außen ohne technische Mittel, wie sie je-
dermann möglich ist. 
 
Zu Absatz 4:  
Bei der Erhebung nach §§ 15 Absatz 3 und 4 Zensusgesetz 2011 wirken die örtlichen Erhe-
bungsstellen mit. Sofern die Erhebungen im schriftlichen Verfahren durch IT.NRW - Ge-
schäftsbereich Statistik - nicht erfolgreich waren, führen die örtlichen Erhebungsstellen bei 
nur mit Nebenwohnungen gemeldeten Personen oder Personen mit mehr als einer alleinigen 
Wohnung oder Hauptwohnung, die in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern ge-
meldet sind, die Erhebungen zur Feststellung des Wohnungsstatus durch. Die Ergebnisse 
der Erhebung übermitteln die örtlichen Erhebungsstellen an IT.NRW - Geschäftsbereich Sta-
tistik -. 
 
Zu Absatz 5:  
Die Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten nach § 16 Zensusgesetz 2011 führen die 
örtlichen Erhebungsstellen nach den fachlichen Vorgaben von IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik - durch und übermitteln die Ergebnisse der Erhebung an IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik -.  
 
 
Zu § 10 (Bestellung und Beaufsichtigung der Erhebungsbeauftragten):  
 
Der Einsatz von Erhebungsbeauftragten ist beim Zensus 2011 aus erhebungstechnischen 
Gründen unverzichtbar. Erhebungsbeauftragte sind Personen, die bei der Durchführung des 
Zensus Aufgaben außerhalb der örtlichen Erhebungsstellen wahrnehmen. Sie werden insbe-
sondere für die Befragungen in den Haushalten benötigt, da die persönliche Befragung die 
bewährte Form für Haushaltsbefragungen ist. Die Antworten der Befragten werden von den 
Erhebungsbeauftragten in die Erhebungsunterlagen eingetragen. Neben der organisatori-
schen Notwendigkeit des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten hat deren Einsatz auch ent-
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lastende Wirkung für die Befragten. Die Erhebungsbeauftragten sind geschult und können 
deshalb schnell, korrekt und exakt die erteilten Antworten in die Erhebungsunterlagen über-
nehmen und soweit erforderlich, den Befragten beim Umgang mit den Erhebungsunterlagen 
Hilfestellung geben.  
 
Erhebungsbeauftragte werden entsprechend der in diesem Gesetz vorgenommenen Vertei-
lung der Zuständigkeiten bei den verschiedenen Erhebungen im Rahmen des Zensus 2011 
sowohl von den örtlichen Erhebungsstellen als auch direkt von IT.NRW - Geschäftsbereich 
Statistik -, eingesetzt.  
 
Zu Absatz 1:  
Die Auswahl, Bestellung, Belehrung und Verpflichtung der Erhebungsbeauftragten und deren 
Beaufsichtigung gehört zu den typischen und wesentlichen Aufgaben der örtlichen Erhe-
bungsstellen bei der Durchführung von Bundesstatistiken. Absatz 1 legt fest, dass die örtli-
chen Erhebungsstellen für die von ihnen durchzuführenden Erhebungen nach §§ 6 bis 8 und 
14 bis 16 Zensusgesetz 2011 die benötigten Erhebungsbeauftragten auswählen, bestellen 
und beaufsichtigen. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die rechtmäßige und ord-
nungsgemäße Durchführung der Erhebungen hängt nicht zuletzt von dem Vertrauen ab, das 
sie in die Person der Erhebungsbeauftragten setzen. Deshalb müssen die Erhebungsbeauf-
tragten sorgsam ausgewählt werden.  
 
Die persönlichen Voraussetzungen für die Übernahme der Tätigkeit eines Erhebungsbeauf-
tragten sowie die Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten richten sich im Einzelnen 
nach den Bestimmungen des § 11 Zensusgesetz 2011 und des § 14 Bundesstatistikgesetz.  
 
Die Erhebungsbeauftragten sind in jedem Fall auf das Statistikgeheimnis zu verpflichten und 
über ihre Rechte und Pflichten zu belehren. Dies dient nicht nur der Sicherung des Rechts 
auf informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der Er-
hebungen nach dem Zensusgesetz 2011 von den Erhebungsbeauftragten befragt werden, 
sondern auch – als mittelbare Folge – der Steigerung der Qualität der jeweiligen Erhebun-
gen. Denn nur dann, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die direkten Kontakt zu Erhebungs-
beauftragten haben, sicher sein können, dass mit ihren Daten nach Recht und Gesetz ver-
fahren wird, werden sie die Fragen ohne Argwohn wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten.  
 
Zu Absatz 2:  
Für die von IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - direkt durchzuführenden Erhebungen nach 
den §§ 14 Absatz 3 und 17 Zensusgesetz 2011 obliegen IT.NRW - Geschäftsbereich Statis-
tik - auch die in Absatz 1 genannten Aufgaben der Auswahl, Bestellung und Beaufsichtigung 
der Erhebungsbeauftragten sowie deren Belehrung und Verpflichtung auf das Statistikge-
heimnis. Soweit die Erhebungen von abgeschotteten kommunalen Statistikstellen wahrge-
nommen werden, fallen diesen die in Absatz 1 genannten Aufgaben zu. 
 
Zu Absatz 3:  
In Absatz 3 wird im Hinblick auf die große Anzahl der bei der Durchführung der Erhebungen 
nach dem Zensusgesetz 2011 erforderlichen Erhebungsbeauftragten die generelle Pflicht al-
ler Bürgerinnen und Bürger (Deutsche im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes oder Uni-
onsbürger, d. h. Personen, die die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union besitzen), die das 18. Lebensjahr vollendet haben, zur Übernahme der 
Tätigkeit eines Erhebungsbeauftragten verankert. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
die landesweit benötigten Erhebungsbeauftragten - nach derzeitigen Schätzungen bis zu 
22 000 - gewonnen werden können. Die Vorschrift ergänzt § 11 Absatz 2  Zensusgesetz 
2011, wonach Bedienstete von Bund und Ländern zur Übernahme der Tätigkeit als Erhe-
bungsbeauftragter verpflichtet werden können. Nach § 11 Absatz 2 Satz 3 Zensusgesetz 
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2011 sind die Länder ermächtigt, weitere Bürgerinnen und Bürger zur Übernahme der Tätig-
keit als Erhebungsbeauftragte zu verpflichten.  
 
Eine Befreiung von der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte kann nur erfolgen, wenn die vor-
getragenen Gründe so schwerwiegend sind, dass eine Erfüllung dieser Pflicht unzumutbar 
erscheint. Es muss deshalb glaubhaft gemacht werden, dass die Tätigkeit als Erhebungsbe-
auftragte wegen Krankheit, Gebrechen oder einem ähnlichen wichtigen Grund nicht oder 
nicht ordnungsgemäß möglich ist oder den betroffenen Personen dadurch berufliche oder 
wirtschaftlich nicht zumutbare Nachteile entstehen. Als andere wichtige Gründe können gel-
ten, wenn der Bürger ein geistliches Amt verwaltet, häufig und lang dauernd von der Ge-
meinde beruflich abwesend ist oder durch die Ausübung der Tätigkeit in der Fürsorge für die 
Familie erheblich behindert wird. 
 
Gemeinden, Gemeindeverbände und unter Aufsicht des Landes stehende juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, Bedienstete für die Tätigkeit als Erhebungsbe-
auftragter zu benennen. Die Benennungspflicht gegenüber den örtlichen Erhebungsstellen 
oder IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -, ist Amtshilfe gemäß §§ 4 bis 8 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes. Die endgültige Auswahl der Erhebungsbeauftragten obliegt in 
den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Satz 2 den örtlichen Erhebungsstellen und in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -. Als Erhebungsbe-
auftragte können  auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IT.NRW eingesetzt werden. 
 
Da ein erheblicher Teil der Auskunftspflichtigen tagsüber nicht anzutreffen ist, wird die Tätig-
keit des Erhebungsbeauftragten in der Regel außerhalb der üblichen Dienstzeit stattfinden. 
Soweit innerhalb der Dienstzeit den Erhebungsbeauftragten Gelegenheit gegeben wird, ihrer 
Tätigkeit nachzukommen, führt der Ausfall der Arbeitsleistung zu keinen Erstattungsansprü-
chen gegenüber dem Land oder den kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen die ört-
lichen Erhebungsstellen eingerichtet sind. Es handelt sich um Leistungen, die von allen Be-
hörden und öffentlichen Stellen unentgeltlich zu erbringen sind.  
 
Zu Absatz 4:  
Die Erhebungsbeauftragten müssen in ihre Aufgaben eingewiesen werden und entspre-
chend angeleitet werden. Sie müssen beachten, was für eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Erhebungen nach dem Zensusgesetz 2011 erforderlich ist. Insofern unterliegen sie 
dem Weisungsrecht der örtlichen Erhebungsstellen. Soweit die Erhebungsbeauftragten di-
rekt von IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - eingesetzt werden, steht dieser Stelle das 
Weisungsrecht zu.  
 
Zu Absatz 5:  
Die Erhebungsbeauftragten werden für ihre Aufgaben, Befugnisse und Pflichten im Einzel-
nen geschult. Absatz 5 stellt klar, dass die örtlichen Erhebungsstellen die Schulung der von 
ihnen bestellten Erhebungsbeauftragten gemäß Absatz 1 nach den Vorgaben und mit Unter-
stützung von IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - übernehmen. Dies ist mittelbar bereits 
der Vorschrift des § 17 Absatz 1 Zensusgesetz 2011 zu entnehmen, nach der die Erhe-
bungsstellen zur Sicherung der Qualität der Durchführung des Zensus die Aufgabe haben, 
die Schulung und die Aufgabenerledigung der Erhebungsbeauftragten zu dokumentieren. 
Die Dokumentationen sind IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -, vorzulegen und werden 
dort geprüft.  
 
Zu Absatz 6:  
Die Speicherung von personenbezogenen Daten der Erhebungsbeauftragten bei den örtli-
chen Erhebungsstellen und ihre Verknüpfung mit Daten zur organisatorischen Durchführung 
der Aufgaben nach § 9 ist aus administrativen Gründen, etwa zur Zuteilung von Aufgaben-
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pensen, zur Kontrolle der Tätigkeiten und zur Berechnung der Aufwandsentschädigungen er-
forderlich.  
 
 
Zu § 11 (Übermittlung von Daten zur Vorbereitung der Erhebungen an Anschriften mit 
Sonderbereichen):  
 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - ermittelt zur Vorbereitung der Erhebungen an Anschrif-
ten mit Sonderbereichen nach § 8 Zensusgesetz 2011 den Kreis der zu Befragenden. So hat 
IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - nach § 9 Absatz 2 des Gesetzes zur Vorbereitung ei-
nes registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2011 
(Zensusvorbereitungsgesetzes 2011 – ZensVorbG 2011) die Aufgabe, die Vollzähligkeit der 
in den Zensus einzubeziehenden Sondergebäude und die Qualität der in Bezug auf die Son-
dergebäude im Anschriften- und Gebäuderegister zu speichernden Daten sicherzustellen. 
§ 11 erlaubt es IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -, die erforderliche Hilfe der Gemeinden 
in Anspruch zu nehmen, indem es den Gemeinden Anschriften mit Sonderbereichen zur Prü-
fung der Vollzähligkeit übermittelt. Die Gemeinden übermitteln die Ergebnisse der Prüfung 
an IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik -. Zur Erledigung dieser Aufgaben ist die Einrichtung 
einer abgeschotteten Erhebungsstelle bei der Gemeinde nicht erforderlich.  
 
 
Zu § 12 (Übermittlung von Daten der für die Bauleitplanung zuständigen Stellen):  
 
Nach § 14 Absatz 2 Satz 3 Zweiter Halbsatz Zensusgesetz 2011 können die nach Landes-
recht zuständigen Stellen Daten der Bauleitplanung zur ergänzenden Ermittlung von An-
schriften von Gebäuden mit Wohnraum und bewohnten Unterkünften nach § 14 Absatz 1 
Zensusgesetz 2011 nur übermitteln, wenn dies durch Landesgesetz vorgesehen ist. Um 
auch die Nutzung der Daten der Bauleitplanung für die Klärung der Anschriften zu ermögli-
chen, wird deren Übermittlung auf Anforderung des Statistischen Landesamtes durch § 11 
angeordnet. Die Verpflichtung der nach Landesrecht für das Meldewesen, für die 
Grundsteuer und für die Führung der Liegenschaftskataster zuständigen Stellen zur Daten-
übermittlung ergibt sich bereits unmittelbar aus § 14 Absatz 2 und 3 erster Halbsatz Zensus-
gesetz 2011. 
 
 
Zu § 13 (Übermittlung von Daten durch die nach dem Finanz- und Personalstatistikge-
setz auskunftspflichtigen Stellen):  
 
Die in § 13 vorgesehene Datenübermittlungspflicht ergänzt die Regelung des § 5 Satz 
1 Zensusgesetz 2011, die lediglich die Übermittlung von Daten der nach dem Finanz- und 
Personalstatistikgesetz (FPStatG) auskunftspflichtigen Stellen vorsieht, soweit es sich dabei 
um Bundesbehörden oder Erhebungseinheiten handelt, an denen der Bund im in § 2 Absatz 
1 Nummer 10 FPStatG festgelegten Umfang beteiligt ist. Die Verpflichtung der nach dem 
FPStatG auskunftspflichtigen Stellen auf Landes- und Kommunalebene an IT.NRW - Ge-
schäftsbereich Statistik - ist dem Landesrecht vorbehalten. Um die Personalstandsdaten des 
gesamten öffentlichen Bereichs für Zwecke des Zensus 2011 nutzen zu können, ordnet die 
Vorschrift des § 13 dem zu Folge die Übermittlung von Daten auch der übrigen nach § 2 Ab-
satz 1 des Finanz- und Personalstatistikgesetz auskunftspflichtigen Stellen für Erhebungs-
einheiten des Landes und der Gemeinden an. Ohne die Festlegung dieser Datenübermitt-
lungspflicht könnte IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - seine eigene Datenlieferungsver-
pflichtung an das Statistische Bundesamt nach § 5 Satz 2 Zensusgesetz 2011 nicht erfüllen.  
 
Mit den Daten der Personal führenden Stellen zu Beamtinnen und Beamten, Richterinnen 
und Richtern sowie Dienstordnungsangestellten stehen ergänzend zu den Daten der Bun-
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desagentur für Arbeit Verwaltungsdaten zur Verfügung, die für den Nachweis von Zensuser-
gebnissen zur Erwerbstätigkeit genutzt werden. Die Nutzung des Berichtskreises und des 
Berichtswegs, über den nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz ohnehin jährlich Da-
ten an IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - übermittelt werden, garantiert eine effiziente 
Datenübermittlung.  
 
Die Datenübermittlung umfasst bei Personal der Erhebungseinheiten des Landes nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 10 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes auch die 
haushaltsrechtliche Zuordnung nach Kapitel, um so die Zuordnung des Personals zu den 
staatlichen Aufgabenbereichen zu erleichtern. Die Erweiterung belastet die auskunftspflichti-
gen Stellen nicht, da die entsprechenden Gliederungsziffern auf Grund der Haushaltssyste-
matik bekannt sind und auch regelmäßig im Rahmen der Auskunftspflicht für die Perso-
nalstandsstatistik nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz übermittelt werden.  
 
 
Zu § 14 (Vollzug gegen Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts):  
 
Die Vollstreckung von Auskunftspflichten nach dem Zensusgesetz 2011 gegen Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts wird durch § 14 in Ausnahme zum Grund-
satz des § 76 des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes zugelassen. Die zwangsweise 
Durchsetzung von statistischen Auskunftspflichten nach dem Zensusgesetz 2011 wird so 
auch gegenüber diesen Auskunftspflichtigen ermöglicht.  
 
 
Zu § 15 (Kostenregelung): 
 
Zu Absatz 1:  
Nach dem in Artikel 78 Absatz 3 der Landesverfassung festgeschriebenen Konnexitätsprin-
zip hat das Land durch Gesetz oder Rechtsverordnung Bestimmungen über einen Belas-
tungsausgleich zu treffen, wenn es den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch Gesetz 
oder Verordnung die Erledigung bestimmter öffentlicher Aufgaben überträgt.  Grundlage für 
die Bemessung des erforderlichen Arbeits- und Finanzaufwandes zur Durchführung der Auf-
gaben der örtlichen Erhebungsstellen sind Erfahrungen des Landes aus dem Mikrozensus 
und anderen Erhebungen. Der Sachaufwand für einen allgemeinen Büroarbeitsplatz wurde 
mit einem pauschalen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent, der sonstige aufgabenspezifische 
Sachaufwand wie besondere Sicherungsmaßnahmen, Abschottung etc. mit einem Zuschlag 
in Höhe von 5 Prozent auf den Personalaufwand veranschlagt. Verwaltungsgemeinkosten 
fallen im Verhältnis der Mitarbeiterzahl in den Erhebungsstellen zur Gesamtzahl der Mitarbei-
ter der betroffenen Körperschaft nicht ins Gewicht. 
 
Zu Absatz 2: 
Die Finanzzuweisung erfolgt in 2 Raten. 60 v.H. des in Anlage 5 für die jeweiligen Gemein-
den/Gemeindeverbände ausgewiesenen Betrages werden zum 31. März 2011 zugewiesen. 
Die Gemeinden/Gemeindeverbände treten bereits ab Ende des Jahres 2010 mit dem Aufbau 
der örtlichen Erhebungsstellen in Vorleistung. Der Höhepunkt der personellen und sächli-
chen Belastung liegt im Sommer 2011. Ein Abschlag in Höhe von 60 v.H. ist daher gerecht-
fertigt. Die Regelung sieht ferner eine Endrechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Fallzahlen vor. Die kalkulierten Aufwände pro Fall bleiben hiervon unberührt. Im Zuge der 
Endrechnung kann es zu einer geringfügigen Änderung der Höhe des in Absatz 1 genannten 
Belastungsausgleichs und zu einer Veränderung des Verteilschlüssels zwischen den Erhe-
bungsstellen kommen. Alternative wäre eine Endrechnung auf Basis des Anschriften- und 
Gebäuderegisters, die aber das Risiko von Unzuverlässigkeiten durch z. B. Karteileichen in 
sich birgt. Die in Absatz 2 getroffene Regelung führt zwar zu einem späteren Endrechnungs-
termin, spiegelt aber das Ergebnis der Mehrbelastung gerechter wider.  
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Bei beiden Möglichkeiten ist zumindest eine Rechtsverordnung erforderlich, um den auf die 
Gemeinden/Gemeindeverbände entfallenden Anteil der Finanzzuweisung endgültig festzu-
stellen. Art. 78 Abs. 3 Satz 2 der Landesverfassung sieht für die Feststellung des Belas-
tungsausgleichs Gesetzes- oder Rechtsverordnungsrang vor. Ein Erlass ist daher nicht aus-
reichend. Die Auszahlung des Endbetrages ist daher an die Rechtswirksamkeit der Rechts-
verordnung geknüpft. 
 
Zu Absatz 3:  
Die in den §§ 11 bis 13 genannten Stellen übermitteln die Daten ohne Erstattung von Kos-
ten. 
 
 
Zu § 16 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
 
Mit dieser Vorschrift wird das Inkrafttreten des Gesetzes sowie das Außerkrafttreten mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 geregelt. Der Befristungszeitraum wurde bewusst großzügig 
gewählt, damit für gegebenenfalls erforderliche Nacharbeiten oder Nacherhebungen noch 
eine Rechtsgrundlage vorhanden ist. 
 
 
Anlagen: 
Die Ermittlungen zur Kostenschätzung, der Verteilschlüssel sowie die Erläuterungen zum 
Stichprobenverfahren sind diesem Gesetz  als Anlagen 1 bis 6 beigefügt.  
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Haushaltebefragung beim Zensus 2011 – Erläuterungen zum Stichprobenverfahren 

Mit Hilfe des Zensus 2011 wird ermittelt, wie viele Personen in unserem Land leben, 
wie sie wohnen und was sie arbeiten.1 Außerdem werden diese Daten anschließend 
die Basis bilden, um in den Folgejahren die amtlichen Bevölkerungszahlen für alle 
Gemeinden zu aktualisieren. 

Um die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger gering zu halten, wird der Zensus in 
Deutschland auf der Basis von Registern durchgeführt. Das bedeutet, dass für die 
Erhebung vor allem die vorhandenen Daten in den Registern der Verwaltung – Mel-
deregister, Register der Bundesagentur für Arbeit und Register über die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes – genutzt werden. So kann – im Unterschied zu einer traditi-
onellen Volkszählung – auf eine Befragung aller Einwohnerinnen und Einwohner ver-
zichtet werden. 

Allerdings liegen nicht alle benötigten Daten in der erforderlichen Qualität in Verwal-
tungsregistern vor. Daher werden die Registerauswertungen um Angaben aus drei 
zusätzlichen Befragungen ergänzt: 

(1) Da es in Deutschland keine Registerangaben zu Gebäuden mit Wohnraum gibt, 
werden alle Eigentümer von Gebäuden und Wohnungen befragt. 

(2) Die Befragung in besonderen Bereichen, zum Beispiel in Studenten- und Alten-
wohnheimen, ist erforderlich, weil die Melderegisterangaben über die dort le-
benden Personen häufig nicht aktuell sind, so dass daraus keine verlässlichen sta-
tistischen Angaben gewonnen werden könnten. 

(3) Knapp 10% aller Personen, die in Deutschland leben, werden außerdem mit ei-
nem Fragebogen in der sogenannten "Haushaltebefragung" persönlich befragt. 

                                                 
1 Die gesetzlichen Grundlagen für den Zensus 2011 finden sich im Gesetz zur Vorbereitung 
eines registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2011 
(Zensusvorbereitungsgesetz 2011 – ZensVorbG 2011) vom 08.12.2007, im Gesetz über den re-
gistergestützten Zensus im Jahre 2011 (Zensusgesetz 2011 – ZensG 2011) vom 08.07.2009, in 
dem von der Bundesregieung am 3.3.2010 beschlossenen Entwurf der Stichprobenverord-
nung Zensusgesetz 2011, in der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 09.07.2008 über Volks- und Wohnungszählungen, sowie in der Verordnung 
(EG) Nr. 1201/2009 der Kommission vom 30.11.2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in 
Bezug auf die technischen Spezifikationen für die Themen sowie für deren Untergliederungen. 
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Warum dies gemacht wird und wie die Auswahl dieser Personen erfolgt, wird im 
Folgenden beschrieben. 

Der Zensus 2011 soll aber auch statistische Informationen zu den privaten Haushalten 
in Deutschland liefern, also zu den Gemeinschaften, in denen die Menschen in unse-
rem Lande zusammen leben. Um diese Informationen über alle privaten Haushalte zu 
gewinnen, werden die Registerdaten mit Daten aus den Befragungen verbunden. 
Dieses Verfahren wird als "Haushaltegenerierung" bezeichnet. 

I. Die Haushaltebefragung dient beim Zensus 2011 der statistischen Korrektur von 

Registerfehlern und der Erhebung von zusätzlichen Informationen 

Die Haushaltebefragung im Zensus 2011 hat zwei Ziele: Mit ihren Ergebnissen werden 
Fehler in denjenigen Angaben ermittelt, die aus den Melderegistern entnommen 
wurden, und damit die Registerauswertung im Zensus 2011 statistisch korrigiert (Ziel 1). 
Außerdem werden Informationen, die nicht in den Registern enthalten sind, mit Hilfe 
der Haushaltebefragung erhoben (Ziel 2). 

(1) Ziel 1: Statistische Korrektur von Über- und Untererfassungen durch die Statisti-
schen Ämter von Bund und Ländern 

Die Angaben in den Melderegistern sind nicht fehlerfrei: Zum einen gibt es Perso-
nen, die laut Melderegister an einer Anschrift gemeldet sind, aber nicht (mehr) 
tatsächlich dort wohnen (sogenannte "Karteileichen"). Zum anderen gibt es 
auch Personen, die an einer Anschrift wohnen, ohne dort gemeldet zu sein (so-
genannte "Fehlbestände"). Diese Fehler können mit statistischen Methoden korri-
giert werden. 

Bei dieser statistischen Korrektur geht es ausschließlich darum, Übererfassungen 
der Melderegister (Karteileichen) und Untererfassungen (Fehlbestände) zu er-
kennen und mit Hilfe geeigneter statistischer Verfahren bei der Feststellung der 
amtlichen Einwohnerzahl für alle Gemeinden zu berücksichtigen.2 Eine Korrektur 
in den Melderegistern selbst findet nicht statt, da die statistischen Ämter von 
Bund und Ländern keine Erkenntnisse über einzelne Personen oder Wohnungen 
an die Verwaltungen zurückgeben. Dies würde dem Statistikgeheimnis wider-
sprechen. Die Korrektur erfolgt ausschließlich mittels statistischer Verfahren im Be-
reich der statistischen Ämter. Aus den Testerhebungen zur Vorbereitung eines auf 
Registern basierenden Zensus, dem Zensustest 20013, ist bekannt, dass die Anga-
ben nach einer solchen Korrektur zu belastbaren statistischen Ergebnissen führen. 

                                                 
2 Aus der Haushaltebefragung gewinnt man Informationen darüber, wie viele Karteileichen 
und wie viele Fehlbestände es in den Melderegisterangaben einer Gemeinde gibt und wie 
sie sich zum Beispiel im Hinblick auf Alter und Geschlecht zusammensetzen. Bei der statisti-
schen Auswertung der Melderegisterangaben werden diesen Informationen berücksichtigt. 

3 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder "Ergebnisse des Zensustests" in: Wirtschaft 
und Statistik 8/2004, S.813-833, zu finden auch unter http: // www.zensus2011.de / Statistik-Portal 
/ Zensus / 2004_08_WiSta.pdf 
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Ein Ergebnis des Zensustests 2001 ist, dass es in großen Gemeinden mehr Unge-
nauigkeiten in den Melderegistern gibt als in kleinen Gemeinden. Der Prozentsatz 
an Karteileichen und an Fehlbeständen ist tendenziell umso größer, je größer ei-
ne Gemeinde ist. Das Zensusgesetz 2011 sieht deshalb vor, dass die Ergebnisse 
der Haushaltebefragung nur in Gemeinden ab 10 000 Einwohnern zur statisti-
schen Registerkorrektur genutzt werden sollen. 

(2) Ziel 2: Erhebung von Zusatzmerkmalen 

Einige Informationen über die Bevölkerung, die nach dem Zensusgesetz 2011 er-
hoben werden, können gar nicht oder nicht vollständig aus den oben genann-
ten Registern entnommen werden. Dies gilt z.B. für den Bildungsstand oder für die 
Erwerbstätigkeit von Selbstständigen. Diese zusätzlichen Merkmale werden des-
halb in der Haushaltebefragung erfragt und dann so hochgerechnet, dass dar-
über Angaben für die gesamte Bevölkerung in den Gemeinden mit mindestens 
10 000 Einwohnern und in den Kreisen gewonnen werden können. 

II. An die Qualität der Zensusergebnisse werden hohe Maßstäbe angelegt 

Die Zensusergebnisse sollen ein möglichst genaues Bild über die Bevölkerung in 
Deutschland liefern. Hierfür sind zuverlässige statistische Daten notwendig. Eine Haus-
haltebefragung auf Stichprobenbasis muss daher ganz bestimmten Qualitätskriterien 
genügen. 

Für die Haushaltebefragung müssen immer alle an einer Anschrift lebenden Personen 
befragt werden, da sonst keine Karteileichen und Fehlbestände festgestellt werden 
könnten. Die Auswahl dieser Anschriften erfolgt durch eine mathematisch-statistische 
Zufallsauswahl. Damit hat jede Anschrift in Deutschland die Chance, für die Haushal-
tebefragung ausgewählt zu werden. Dies ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass 
sich aus der Haushaltebefragung – die ja nur einen Teil der Bevölkerung umfasst – 
verlässliche Rückschlüsse auf die gesamte Bevölkerung ziehen lassen. 

Auch bei größter Sorgfalt können Stichprobenbefragungen kein ganz exaktes Bild 
über die gesamte Bevölkerung wiedergeben. Vielmehr werden die Ergebnisse der 
Haushaltebefragung – wie bei jeder Stichprobenbefragung – einen sogenannten 
"Zufallsfehler" aufweisen. Die Größe dieses Zufallsfehlers ist allerdings berechenbar, 
das heißt man kann feststellen, wie groß die Abweichungen – mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit – sein können. Das bedeutet auch, dass man bei der Festlegung 
der Größe der Stichprobe und der Regeln für die Stichprobenziehung eine bestimmte 
Präzision der Stichprobenergebnisse anstreben kann. Es gelten hierfür zwei Grundre-
geln: 

(1) Je größer die Stichprobe ist, umso genauer ist das Ergebnis. 

Je mehr Menschen befragt werden, desto exakter wird das Bild über die gesam-
te Bevölkerung. Dabei ist es wichtiger, dass eine genügend große Zahl von Per-
sonen befragt wird, als dass ein bestimmter Prozentanteil der Bevölkerung einbe-
zogen wird. Je mehr Menschen in einer Gemeinde leben, umso geringer kann 
der Prozentsatz sein, der in der Stichprobe berücksichtigt werden muss. Das be-
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deutet, dass in kleineren Gemeinden ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung 
befragt werden muss als in größeren Gemeinden, wenn die Ergebnisse für beide 
Gemeinden eine vergleichbare Präzision haben sollen. 

(2) Je mehr sich die befragten Personen bei denjenigen Merkmalen unterscheiden, 
die in der Stichprobenerhebung erfragt werden, umso größer muss die Stichpro-
be sein. 

Je mehr Menschen befragt werden, umso besser ist die Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt der Bevölkerungsgruppen in den Stichprobenergebnissen erkennbar. Je 
größer die Stichprobe ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch kleine-
re Bevölkerungsgruppen in der Stichprobe ausreichend vertreten sind. In einer 
Gemeinde, die überwiegend aus Arbeitersiedlungen besteht, wird sich die Be-
völkerung zum Beispiel bzgl. der Erwerbstätigkeit oder des Bildungsstandes nicht 
sehr unterscheiden. Anders wird es in einer vergleichbar großen Stadt sein, die 
sich aus ganz unterschiedlichen Vierteln zusammensetzt. Eine Stichprobe in der 
Arbeitergemeinde wird daher im Allgemeinen präzisere Ergebnisse über die Er-
werbsbeteiligung und das Bildungsniveau in der Gemeinde liefern, als eine gleich 
große Stichprobe in der Stadt, in der sich die verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen und ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse sehr stark voneinander unterschei-
den. 

Die Statistik steht jedoch vor dem Problem, dass die Unterschiedlichkeit derjeni-
gen Merkmale, die in der Stichprobe erfragt werden, erst nach der Erhebung be-
kannt ist. Für die Planung des Stichprobenverfahrens behilft man sich daher in der 
Regel mit Vergleichswerten aus früheren Erhebungen – im Falle des Zensus aus 
dem unter anderem zu diesem Zweck durchgeführten Zensustest im Jahre 2001, 
aus dem Ergebnisse über die Registerfehler bekannt sind. 

In §7 Abs. 1 des Zensusgesetzes 2011 ist festgelegt, dass die durch den Zensus 2011 
festgestellten amtlichen Einwohnerzahlen mit 95%iger Sicherheit von den tatsächli-
chen Einwohnerzahlen nur um maximal 1% abweichen dürfen.4 Auf der Grundlage 
dieser Präzisionsvorgaben und auf der Grundlage des Wissens über die Zusammen-
hänge von Präzision, Stichprobengröße und Vielfalt der Bevölkerung (vgl. hierzu Punkt 
IV) hat der Gesetzgeber den Gesamtstichprobenumfang per Rechtsverordnung auf 

                                                 
4 Diese Formulierung entspricht der in §7 Abs. 1 ZensG aufgestellten Forderung, dass die Ermitt-
lung der amtlichen Einwohnerzahl mit einer angestrebten Genauigkeit eines einfachen relati-
ven Standardfehlers von höchstens 0,5 Prozent zu erfolgen hat. Bei der Festlegung dieser O-
bergrenze für den Stichprobenzufallsfehler ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass die 
mit dem Zensus 2011 ermittelten Einwohnerzahlen die gleiche Genauigkeit aufweisen sollen 
wie die Ergebnisse früherer Volkszählungen. Auch die bei den Volkszählungen 1970 und 1987 
ermittelten Einwohnerzahlen haben Untererfassungsfehler (z.B. weil Personen trotz mehrmali-
ger Versuche nicht erreicht werden konnten) und Übererfassungsfehler (z.B. weil Personen mit 
Haupt- und Nebenwohnsitz zweimal mit Hauptwohnsitz gezählt wurden) aufgewiesen. Das 
Ausmaß dieser sogenannten "systematischen Fehler" wurde bei den Volkszählungen 1970 und 
1987 durch nachträgliche Stichprobenbefragungen festgestellt. Bei der Volkszählung 1970 
wurden beispielsweise für das Bundesgebiet ein Untererfassungsfehler von 1,4% und ein Über-
erfassungsfehler von 0,8% ermittelt. Die Anwendung des Stichprobenverfahrens beim Zensus 
2011 hat hierbei den Vorteil, dass durch qualifizierte Befragungen der für die Stichprobe aus-
gewählten Haushalte solche Fehler eher verringert werden können. 
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9,6% der Wohnbevölkerung festgelegt5 und Regeln für die Verteilung der Stichprobe 
auf die einzelnen Gemeinden aufgestellt. 

III. Die Aufteilung des Gesamtstichprobenumfangs folgt festgelegten Regeln 

(a) Auswahlgrundlage für die Haushaltebefragung ist das Anschriften- und Gebäu-

deregister 

Um Anschriften und damit alle darin lebenden Personen für die Haushaltebefragung 
auszuwählen, wird ein Gesamtverzeichnis aller Anschriften benötigt: Das Anschriften- 
und Gebäuderegister, das speziell für den Zensus 2011 aufgebaut wird (§2 Zensus-
vorbereitungsgesetz 2011), enthält alle Anschriften in Deutschland, auf denen am 
01.09.2010 Gebäude mit Wohnraum stehen. An einer Anschrift können ganz unter-
schiedlich viele Menschen wohnen, da es sich beispielsweise um ein Einfamilienhaus 
oder um ein Hochhaus mit sehr vielen Wohnungen oder auch um mehrere Gebäude 
an einer Anschrift handeln kann. Das bedeutet, dass an einer für die Haushaltebe-
fragung ausgewählten Anschrift beispielsweise nur eine Person befragt werden muss, 
wenn diese allein in einem Einfamilienhaus lebt, während an einer anderen Anschrift 
beispielsweise mehr als 100 Personen zu befragen sind, da es sich um ein Hochhaus 
mit sehr vielen Wohnungen handelt. 

(b) Ganz Deutschland wird in Erhebungsgebiete aufgeteilt 

Um die Genauigkeit von Stichprobenergebnissen zu erhöhen, kann man sich eines 
statistischen Verfahrens – der sogenannten "Schichtung" – bedienen. Dazu wird vor 
der Stichprobenziehung ganz Deutschland in sogenannte "Erhebungsgebiete" auf-
geteilt. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Einteilung sowohl lückenlos als auch 
überschneidungsfrei ist, dass also jede Anschrift genau einem Erhebungsgebiet an-
gehört. Dies führt zu folgender Einteilung: 

Typ 1: Stadtteile mit durchschnittlich 200 000 Einwohnern aus denjenigen Städten, 
die mindestens 400 000 Einwohner haben; 

Typ 2: Gemeinden und Städte mit mindestens 10 000 Einwohnern, sofern sie nicht 
zum Typ 1 gehören; 

Typ 3: Zusammenfassung kleiner Gemeinden (unter 10 000 Einwohnern) innerhalb 
eines Kreises, wenn sie zu einem Gemeindezusammenschluss6 gehören und 
wenn sie in der Summe mindestens 10 000 Einwohner haben; 

Typ 4: Zusammenfassung aller Gemeinden eines Kreises, die bis dahin noch keinem 
Typ zugeordnet wurden. 

                                                 
5 Die Wohnbevölkerung umfasst nur die Personen, die mit Hauptwohnsitz gemeldet sind oder 
die nur einen Wohnsitz haben, während für die wohnberechtigte Bevölkerung zusätzlich die 
mit Nebenwohnsitz gemeldeten Personen mitzählen. Bezogen auf die wohnberechtigte Be-
völkerung liegt der Gesamtstichprobenumfang bei 9,15%. 

6 Zu den Gemeindezusammenschlüssen gehören Verbandsgemeinden, Verwaltungsgemein-
schaften, Ämter, Verwaltungsverbände, Erfüllende Gemeinden, Kirchspielslandgemeinden 
und Samtgemeinden. 
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Diese regionale Schichtung gewährleistet, dass für alle Kreise und für alle Gemeinden 
mit mindestens 10 000 Einwohnern zuverlässige Zensusergebnisse erzielt werden kön-
nen. Die Erhebungsgebiete Typ 3 und Typ 4 sollen insbesondere gewährleisten, dass 
es auch in ländlichen Gebieten belastbare Ergebnisse zu denjenigen Merkmalen 
gibt, die nur aus der Haushaltebefragung stammen (siehe oben "Ziel 2"). 

(c) Alle Anschriften werden in verschiedene Größenklassen eingeteilt 

Um die Genauigkeit der Stichprobenergebnisse innerhalb der Erhebungsgebiete zu 
erhöhen, wird eine zweite Schichtung eingeführt und – ebenfalls noch vor der Stich-
probenziehung – in allen Erhebungsgebieten alle Anschriften in verschiedene Grö-
ßenklassen eingeteilt. Diese Größenklassen beziehen sich darauf, wie viele Menschen 
an einer Anschrift gemeldet sind. 

Wie bereits erwähnt, liefert die Stichprobe umso genauere Ergebnisse, je mehr sich 
die befragten Personen bei denjenigen Merkmalen ähneln, die in der Stichproben-
erhebung erfragt werden. Eine möglichst hohe Genauigkeit der wichtigsten Zensus-
ergebnisse – das sind die amtlichen Einwohnerzahlen für Bund, Länder und Gemein-
den – wird erreicht, wenn die Schichtung so erfolgt, dass sich die Anschriften, die zu 
einer Schicht gehören, im Hinblick auf ihre Größe ähneln. Darüber hinaus ergibt sich 
auch, dass der Anteil an Karteileichen und der Anteil an Fehlbeständen möglichst 
ähnlich ist. 

Im Zensustest 2001 ist deutlich geworden, dass die Häufigkeit von Karteileichen und 
von Fehlbeständen in der Regel zunimmt, je mehr Personen an der Anschrift gemel-
det sind. Daher werden im Stichprobenverfahren die Schichten auf Basis von An-
schriftengrößenklassen gebildet. Es hat sich gezeigt, dass für jedes Erhebungsgebiet 
eine Einteilung in acht hinsichtlich der Personenzahl gleich großen Schichten gute 
Ergebnisse liefert (vgl. Punkt IV). 

(d) Die Aufteilung der Gesamtstichprobe auf die Erhebungsgebiete und die Größen-

klassen verfolgt das Ziel einer möglichst großen Präzision – die Optimierung 

Nach der Einteilung in Erhebungsgebiete und in Anschriftengrößenklassen folgt die 
Aufteilung des Gesamtstichprobenumfangs auf die Anschriftenklassen in den Erhe-
bungsgebieten, wobei alle Erhebungsgebiete und alle Größenklassen berücksichtigt 
werden. Bei der Verteilung des Gesamtstichprobenumfangs müssen verschiedene 
Bedingungen beachtet werden. Damit flächendeckend für ganz Deutschland be-
lastbare Ergebnisse zu den Zusatzmerkmalen gewonnen werden können, wird zu-
nächst auf alle Anschriftengrößenklassen der Erhebungsgebiete vom Typ 3 und vom 
Typ 4 ein Stichprobenumfang von 5% gleichmäßig auf alle Anschriften verteilt. 7 

Die weitere Aufteilung des Gesamtstichprobenumfangs auf die Anschriftenschichten 
der Erhebungsgebiete der Typen 1 und 2 erfolgt nach einem komplexen mathemati-

                                                 
7 Weil es in Rheinland-Pfalz sehr viele kleine Gemeinden gibt, die in Verbandsgemeinden zu-
sammengeschlossen sind, erhalten dort nur die Erhebungsgebiete des Typs 4 den Stichpro-
benumfang von 5%, während der Prozess der optimierten Verteilung in den Erhebungsgebie-
ten der Typen 1 – 3 erfolgt. 
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schen Optimierungsverfahren. Dieses Verfahren ermittelt diejenige Verteilung des 
Stichprobenumfangs auf die Erhebungsgebiete, bei der die höchst mögliche Präzisi-
on für die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl für alle Kreise und alle Gemeinden 
mit mindestens 10 000 Einwohnern erreicht ist.8 

Bei der Optimierung ist zu berücksichtigen, dass sich die Anteile an Anschriften, die 
pro Schicht ausgewählt werden, nicht zu stark voneinander unterscheiden, dass also 
beispielsweise in einer Schicht nur 1% und in einer anderen Schicht 100% der Anschrif-
ten ausgewählt werden, da dies die Qualität der Zensusergebnisse beeinträchtigen 
würde. Aus diesem Grund werden Grenzen für die Auswahlsätze in den verschiede-
nen Erhebungsgebieten eingeführt. Folgende Grenzen wurden festgelegt: 

 

Gemeinden mit 
Auswahlsatz für die einzelnen 

Anschriftengrößenklassen 

10 000 bis unter 30 000 Einwohner zwischen 5% und 50% 

30 000 bis unter 100 000 Einwohner zwischen 4% und 40% 

ab 100 000 Einwohner zwischen 2% und 40% 

 

Diese Ober- und Untergrenzen bedeuten, dass beispielsweise in einer Gemeinde mit 
20 000 Einwohnern in den acht Anschriftengrößenklassen mindestens 5% und maxi-
mal 50% der Anschriften für die Stichprobe ausgewählt werden. Dass diese Ober- 
und Untergrenzen je nach Gemeindegrößenklasse variieren, liegt daran, dass die 
Präzision von Stichprobenergebnissen mehr von der Zahl der einbezogenen Personen 
und weniger vom Prozentsatz der Bevölkerung, der in die Stichprobe einbezogen 
wird, abhängt: In den Gemeinden mit knapp über 10 000 Einwohnern braucht man 
einen höheren durchschnittlichen Auswahlsatz als in den größeren Gemeinden, 
wenn man für alle Gemeinden ähnlich genaue Ergebnisse erreichen will. 

Im Ergebnis führt das Optimierungsverfahren dazu, dass für jede Anschriftengrößen-
klasse in jedem Erhebungsgebiet – und damit für jede Gemeinde – ein maßge-
schneiderter, individueller Auswahlsatz berechnet wird. Für vergleichbar große Ge-
meinden kann dies zu unterschiedlichen Auswahlsätzen führen, wenn sie sehr unter-
schiedliche Anschriftenstrukturen haben. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn 
eine Gemeinde sehr viele große Anschriften hat, während eine andere überwiegend 
aus Ein- oder Zweifamilienhäusern besteht. 

IV. Das Stichprobenverfahren genügt höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen 

                                                 
8 Um diese Präzision zu messen, werden für alle amtlichen Einwohnerzahlen aller Erhebungs-
gebiete vom Typ 1 und vom Typ 2 die oben bereits beschriebenen Stichprobenzufallsfehler 
zunächst quadriert und dann aufsummiert. Die maximal mögliche Präzision ist dann erreicht, 
wenn diese Summe durch eine andere Aufteilung des Stichprobenumfangs nicht mehr kleiner 
wird. 
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Um bei der Entwicklung des Stichprobenverfahrens höchsten wissenschaftlichen An-
sprüchen zu genügen, hat das Statistische Bundesamt einen Forschungsauftrag ver-
geben, um das Stichprobenverfahren zu entwickeln. Den Zuschlag des Ausschrei-
bungsverfahrens erhielt das Forscherteam Prof. Dr. Münnich (Universität Trier) / PD Dr. 
Gabler (GESIS Mannheim). Es handelt sich um sehr renommierte Wissenschaftler mit 
umfassender Projekterfahrung in der Simulation mit großen Datenmengen und in der 
Entwicklung von Stichprobenverfahren. Das zweieinhalbjährige Forschungsprojekt 
wurde und wird permanent von einer Projektgruppe begleitet, der neben dem Statis-
tischen Bundesamt die statistischen Landesämter von Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin-Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Sachsen-Anhalt angehören. Die Ergebnisse des Stichprobenfor-
schungsprojektes werden außerdem der Zensuskommission, einem Gremium, das die 
Zensusvorbereitung und -durchführung wissenschaftlich begleitet,9 zur wissenschaftli-
chen Begutachtung vorgelegt. 

Das für die Haushaltebefragung des Zensus 2011 entwickelte Stichprobenverfahren 
ist das nach heutigen Erkenntnissen am besten geeignete Verfahren zur Gewinnung 
belastbarer, hinreichend genauer und damit auch in rechtlicher Hinsicht abgesicher-
ter Zensusergebnisse. Bei diesem Verfahren kann davon ausgegangen werden, dass 
mit einem Stichprobenumfang von bundesweit 9,6% der Wohnbevölkerung die in §7 
des Zensusgesetzes 2011 genannten Qualitätsnormen zu Ziel 1 und Ziel 2 erreicht 
werden. 

V. Die Aufteilung des Stichprobenumfangs wird erst im September 2010 erfolgen 

Die derzeit ermittelten Zahlen zur Verteilung des Gesamtstichprobenumfangs auf die 
Erhebungsgebiete und die Anschriftenschichten haben noch vorläufigen Charakter. 
Um sie berechnen zu können, wurden in dem Stichprobenforschungsprojekt Melde-
registerdaten vom 01.04.2008 verwendet. Laut Zensusgesetz 2011 sind dem endgülti-
gen Stichprobendesign jedoch die Abgrenzung der Gemeinden und Kreise sowie die 
Bevölkerungszahlen zum 31.12.2009 zugrunde zu legen. Zwischenzeitlich stattgefun-
dene Gebietsreformen und Veränderungen im Bevölkerungsbestand sowie die noch 
abschließend festzulegende Untergliederung von Städten ab 400 000 Einwohner in 
Stadtteile werden die Aufteilung des Stichprobenumfangs noch beeinflussen.10 Die 
endgültige Stichprobenziehung wird daher erst im September 2010 mit dem dann 
vorliegenden Datenmaterial durchgeführt. 

                                                 
9 Die wissenschaftliche Zensuskommission berät die Bundesregierung bei der Entwicklung der 
Konzepte, Methoden und Verfahren für den registerbasierten Zensus 2011. Ihr gehören neun 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen an. Nähere In-
formationen sind zu finden unter www.zensuskommission.de. 

10 Die Berechnungen des Forscherteams haben gezeigt, dass selbst kleine Änderungen in den 
Rahmenbedingungen durchaus sichtbare Änderungen in den resultierenden Aufteilungen 
mit sich bringen können. 




